
Synopse - Entwurf Waffenrechtsänderungsverordnung 

 

Artikel 1 
Änderung der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) 

Regelung Änderungsvorschlag 
 
Inhaltsübersicht AWaffV 
 
Abschnitt 6 Vorschriften für das Waffengewerbe 
 
[…] 
 
Unterabschnitt 2 Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbücher 
 
 
§ 17 Grundsätze der Buchführungspflicht 
 
§ 18 Führung der Waffenbücher in gebundener Form 
 
§ 19 Führung der Waffenbücher in Karteiform 
 
§ 20 Führung der Waffenbücher in elektronischer Form 
 
 
 
[…] 
 
§ 25 Untersagung von Lehrgängen oder Lehrgangsteilen; Abberufung 
von Aufsichtspersonen oder Ausbildern 
 
 

 
Inhaltsübersicht AWaffV (neu) 
 
Abschnitt 6 Vorschriften für das Waffengewerbe 
 
[…] 
 
Unterabschnitt 2 Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbücher 
(weggefallen) 
 
§ 17 Grundsätze der Buchführungspflicht 
 
§ 18 Führung der Waffenbücher in gebundener Form 
 
§ 19 Führung der Waffenbücher in Karteiform 
 
§ 20 Führung der Waffenbücher in elektronischer Form 
 
§§	17 bis 20 (weggefallen) 
 
[…] 
 
§ 25 Untersagung von Lehrgängen oder Lehrgangsteilen; Abberufung 
von Aufsichtspersonen oder Ausbildern 
 
Abschnitt 7a Bestimmungen in Bezug auf unbrauchbar gemachte 
Schusswaffen 



 
§ 25a Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Umgang mit 
unbrauchbar gemachten Schusswaffen 
 
§ 25b Vernichtung unbrauchbar gemachter Schusswaffen 
 
§ 25c Erwerb und Besitz von unbrauchbar gemachten 
Schusswaffen, die nicht den Vorgaben der Verordnung (EU) 
2015/2403 entsprechen 
 

 
§ 6 Vom Schießsport ausgeschlossene Schusswaffen 
 
(1) Vom sportlichen Schießen sind ausgeschlossen:  
 

1. Kurzwaffen mit einer Lauflänge von weniger als 7,62 Zentimeter 
(drei Zoll) Länge; 

 
2. halbautomatische Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach 

den Anschein einer vollautomatischen Kriegswaffe hervorrufen, 
die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen ist, wenn 

 
a) die Lauflänge weniger als 42 Zentimeter beträgt, 
 
 
[…] 

 

 
§ 6 Vom Schießsport ausgeschlossene Schusswaffen 
 
(1) Vom sportlichen Schießen sind ausgeschlossen:  
 

1. Kurzwaffen mit einer Lauflänge von weniger als 7,62 Zentimeter 
(drei Zoll) Länge; 

 
2. halbautomatische Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach 

den Anschein einer vollautomatischen Kriegswaffe hervorrufen, 
die Kriegswaffe im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen ist, wenn 

 
a) die Lauflänge weniger als 42 Zentimeter 40 Zentimeter 

beträgt, 
 
[…] 

 
 
§ 12 Überprüfung der Schießstätten 
 
(1) 1Schießstätten sind vor ihrer ersten Inbetriebnahme hinsichtlich der 
sicherheitstechnischen Anforderungen zu überprüfen. 2In regelmäßigen 
Abständen von mindestens vier Jahren sind sie von der zuständigen 
Behörde zu überprüfen, wenn auf ihnen mit erlaubnispflichtigen 

 
§ 12 Überprüfung der Schießstätten 
 
(1) 1Schießstätten sind vor ihrer ersten Inbetriebnahme hinsichtlich der 
sicherheitstechnischen Anforderungen zu überprüfen. 2In regelmäßigen 
Abständen von mindestens vier Jahren sind sie von der zuständigen 
Behörde zu überprüfen, wenn auf ihnen mit erlaubnispflichtigen 



Schusswaffen geschossen wird. 3Ist das Schießen auf einer 
Schießstätte nur mit erlaubnisfreien Schusswaffen zulässig, so ist eine 
Überprüfung mindestens alle sechs Jahre erforderlich. 4Falls Zweifel an 
dem ordnungsgemäßen Zustand oder den erforderlichen 
schießtechnischen Einrichtungen bestehen, kann die zuständige 
Behörde die Schießstätte in sicherheitstechnischer Hinsicht überprüfen 
oder von dem Erlaubnisinhaber die Vorlage eines Gutachtens eines 
anerkannten Schießstandsachverständigen verlangen. 5Die Kosten 
hierfür sind von dem Erlaubnisinhaber zu tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 1Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, die eine 
Gefährdung der Benutzer der Schießstätte oder Dritter befürchten 
lassen, kann die zuständige Behörde die weitere Benutzung der 
Schießstätte bis zur Beseitigung der Mängel untersagen. 2Der weitere 

Schusswaffen geschossen wird. 3Ist das Schießen auf einer 
Schießstätte nur mit erlaubnisfreien Schusswaffen zulässig, so ist eine 
Überprüfung mindestens alle sechs Jahre erforderlich. 4Falls Zweifel an 
dem ordnungsgemäßen Zustand oder den erforderlichen 
schießtechnischen Einrichtungen bestehen, kann die zuständige 
Behörde die Schießstätte in sicherheitstechnischer Hinsicht überprüfen 
oder von dem Erlaubnisinhaber die Vorlage eines Gutachtens eines 
anerkannten Schießstandsachverständigen verlangen. 5Die Kosten 
hierfür sind von dem Erlaubnisinhaber zu tragen. 
 
(1) 1Schießstätten sind vor ihrer ersten Inbetriebnahme und bei 
wesentlichen Änderungen in der Beschaffenheit (zum Beispiel bei 
baulichen Änderungen) hinsichtlich der sicherheitstechnischen 
Anforderungen durch die zuständige Behörde unter Hinzuziehung 
eines anerkannten Schießstandsachverständigen zu überprüfen. 
2Schießstätten, auf denen mit erlaubnispflichtigen Schusswaffen 
geschossen wird, sind zusätzlich in regelmäßigen Abständen von 
höchstens vier Jahren nach Satz 1 zu überprüfen. 3Ist das 
Schießen auf einer Schießstätte nur mit erlaubnisfreien 
Schusswaffen zulässig, so beträgt der Abstand zwischen den 
Überprüfungen nach Satz 2 höchstens sechs Jahre. 4Falls Zweifel 
an dem ordnungsgemäßen Zustand oder den erforderlichen 
schießtechnischen Einrichtungen bestehen, kann die zuständige 
Behörde die Schießstätte in sicherheitstechnischer Hinsicht unter 
Hinzuziehung eines anerkannten Schießstandsachverständigen 
überprüfen oder von dem Erlaubnisinhaber die Vorlage eines 
Gutachtens eines anerkannten Schießstandsachverständigen 
verlangen. 5Die Kosten für die Hinzuziehung eines anerkannten 
Schießstandsachverständigen bei den Überprüfungen nach den 
Sätzen 1 bis 4 hat der Betreiber der Schießstätte zu tragen. 
 
(2) 1Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, die eine 
Gefährdung der Benutzer der Schießstätte oder Dritter befürchten 
lassen, kann die zuständige Behörde die weitere Benutzung der 
Schießstätte bis zur Beseitigung der Mängel untersagen. 2Der weitere 



Betrieb oder die Benutzung der Schießstätte ist im Falle der 
Untersagung nach Satz 1 verboten. 
 
(3) 1Die sicherheitstechnischen Anforderungen, die an Schießstätten zu 
stellen sind, ergeben sich aus den „Richtlinien für die Errichtung, die 
Abnahme und das Betreiben von Schießständen 
(Schießstandrichtlinien)“. 2Das Bundesministerium des Innern erstellt 
die Schießstandrichtlinien nach Anhörung von Vertretern der 
Wissenschaft, der Betroffenen und der für das Waffenrecht zuständigen 
obersten Landesbehörden als dem Stand der Sicherheitstechnik 
entsprechende Regeln und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger.1)  
 
(4) Anerkannte Schießstandsachverständige nach Absatz 1 sind 
 

1. öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für das 
Fachgebiet „Sicherheit von nichtmilitärischen Schießständen“, die 
auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten 
Schießstandrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung von 
Lehrgangsträgern ausgebildet sind, 

 
2. auf der Basis polizeilicher oder militärischer Regelungen als 

Schießstandsachverständige ausgebildete Personen, die auf der 
Grundlage der in Absatz 3 genannten Schießstandrichtlinien in 
der jeweils geltenden Fassung regelmäßig fortgebildet worden 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betrieb oder die Benutzung der Schießstätte ist im Falle der 
Untersagung nach Satz 1 verboten. 
 
(3) 1Die sicherheitstechnischen Anforderungen, die an Schießstätten zu 
stellen sind, ergeben sich aus den „Richtlinien für die Errichtung, die 
Abnahme und das Betreiben von Schießständen 
(Schießstandrichtlinien)“. 2Das Bundesministerium des Innern erstellt 
die Schießstandrichtlinien nach Anhörung von Vertretern der 
Wissenschaft, der Betroffenen und der für das Waffenrecht zuständigen 
obersten Landesbehörden als dem Stand der Sicherheitstechnik 
entsprechende Regeln und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger.1)  
 
(4) Anerkannte Schießstandsachverständige nach Absatz 1 sind 
 

1. öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für das 
Fachgebiet „Sicherheit von nichtmilitärischen Schießständen“, die 
auf der Grundlage der in Absatz 3 genannten 
Schießstandrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung von 
Lehrgangsträgern ausgebildet sind, 

 
2. auf der Basis polizeilicher oder militärischer Regelungen als 

Schießstandsachverständige ausgebildete Personen, die auf der 
Grundlage der in Absatz 3 genannten Schießstandrichtlinien in 
der jeweils geltenden Fassung regelmäßig fortgebildet worden 
sind., 

 
3.  vom Bundesverwaltungsamt bestätigte 

Schießstandsachverständige, die von einem durch das 
Bundesverwaltungsamt anerkannten Lehrgangsträger 
ausgebildet sind, die theoretische Prüfung bestanden und 
eine mindestens einjährige praktische Einarbeitung durch 
einen anerkannten Schießstandsachverständigen erfolgreich 
absolviert haben und auf der Grundlage der in Absatz 3 
genannten Schießstandrichtlinien in der jeweils geltenden 
Fassung regelmäßig fortgebildet worden sind. 



 
(5) 1Eine Bestellung darf erfolgen, wenn die fachlichen 
Bestellungsvoraussetzungen auf dem Sachgebiet „Sicherheit von 
nichtmilitärischen Schießstätten“ 2) in einer Prüfung nachgewiesen 
worden sind. 2§ 16 findet entsprechende Anwendung. 
 
 
(6) 1Als anerkannte Schießstandsachverständige gelten auch 
diejenigen, die bis zum 31. März 2008 auf der Grundlage bisheriger 
Schießstandrichtlinien ausgebildet und regelmäßig fortgebildet worden 
sind. 2Die Anerkennung nach Satz 1 erlischt zum 1. Januar 2015, 
sofern keine öffentliche Bestellung für das Fachgebiet „Sicherheit von 
nichtmilitärischen Schießständen“ erfolgt ist. 
 

 
(5) 1Eine Bestellung und Vereidigung nach Absatz 4 Nummer 1 darf 
erfolgen, wenn die fachlichen Bestellungsvoraussetzungen auf dem 
Sachgebiet „Sicherheit von nichtmilitärischen Schießstätten“ 2) 1) in einer 
Prüfung nachgewiesen worden sind. 2§ 16 findet entsprechende 
Anwendung. 
 
(6) 1Als anerkannte Schießstandsachverständige gelten auch 
diejenigen, die bis zum 31. März 2008 auf der Grundlage bisheriger 
Schießstandrichtlinien ausgebildet und regelmäßig fortgebildet worden 
sind. 2Die Anerkennung nach Satz 1 erlischt zum 1. Januar 2015, 
sofern keine öffentliche Bestellung für das Fachgebiet „Sicherheit von 
nichtmilitärischen Schießständen“ erfolgt ist. 
 
(6) Die Ausbildung, Prüfung, praktische Einarbeitung und 
Bestätigung der Schießstandsachverständigen nach Absatz 4 
Nummer 3 erfolgt nach einer vom Bundesverwaltungsamt im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsordnung. 
 

 
§ 13 Aufbewahrung von Waffen oder Munition 
 
[…] 
	
(3) 1Bei der Bestimmung der Zahl der Waffen, die nach Absatz 2 in 
einem Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden dürfen, bleiben außer 
Betracht:  

1. wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer nach 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.3 bis 1.3.4 des 
Waffengesetzes, 

[…] 
 

 
§ 13 Aufbewahrung von Waffen oder Munition 
	
[…] 
	
(3) 1Bei der Bestimmung der Zahl der Waffen, die nach Absatz 2 in 
einem Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden dürfen, bleiben außer 
Betracht:  

1. wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer nach 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.3 bis 1.3.4 bis 
1.3.3 des Waffengesetzes, 

[…] 

	  



Unterabschnitt 2 Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbücher 
 
 

§ 17 Grundsätze der Buchführungspflicht 
 

(1) Das Waffenherstellungs- und das Waffenhandelsbuch sind in 
gebundener Form oder in Karteiform oder mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung im Betrieb oder in dem Betriebsteil, in dem die 
Schusswaffen hergestellt oder vertrieben werden, zu führen und, gegen 
Abhandenkommen, Datenverlust und unberechtigten Zugriff gesichert, 
aufzubewahren. 

 
(2) 1Wird das Buch in gebundener Form geführt, so sind die Seiten 
laufend zu nummerieren; die Zahl der Seiten ist auf dem Titelblatt 
anzugeben. 2Wird das Buch in Karteiform geführt, so sind die 
Karteiblätter der zuständigen Behörde zur Abstempelung der Blätter 
und zur Bestätigung ihrer Gesamtzahl vorzulegen. 

 
(3) 1Alle Eintragungen in das Buch sind unverzüglich in dauerhafter 
Form und in deutscher Sprache vorzunehmen; § 239 Abs. 3 des 
Handelsgesetzbuches gilt entsprechend. 2Sofern eine Eintragung nicht 
gemacht werden kann, ist dies unter Angabe der Gründe zu vermerken. 

 
(4) 1Die Bücher sind zum 31. Dezember jeden zweiten Jahres sowie 
beim Wechsel des Betriebsinhabers oder bei der Einstellung des 
Betriebs mit Datum und Unterschrift so abzuschließen, dass 
nachträglich Eintragungen nicht mehr vorgenommen werden können. 
2Der beim Abschluss der Bücher verbliebene Bestand ist vorzutragen, 
bevor neue Eintragungen vorgenommen werden. 3Ein Buch, das nicht 
mehr verwendet wird, ist unter Angabe des Datums abzuschließen. 

 
(5) Die Bücher mit den Belegen sind auf Verlangen der zuständigen 
Behörde auch in deren Diensträumen oder den Beauftragten der 
Behörde vorzulegen. 

 

Unterabschnitt 2 Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbücher 
(weggefallen) 

 
§ 17 Grundsätze der Buchführungspflicht 

 
(1) Das Waffenherstellungs- und das Waffenhandelsbuch sind in 
gebundener Form oder in Karteiform oder mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung im Betrieb oder in dem Betriebsteil, in dem die 
Schusswaffen hergestellt oder vertrieben werden, zu führen und, gegen 
Abhandenkommen, Datenverlust und unberechtigten Zugriff gesichert, 
aufzubewahren. 

 
(2) 1Wird das Buch in gebundener Form geführt, so sind die Seiten 
laufend zu nummerieren; die Zahl der Seiten ist auf dem Titelblatt 
anzugeben. 2Wird das Buch in Karteiform geführt, so sind die 
Karteiblätter der zuständigen Behörde zur Abstempelung der Blätter 
und zur Bestätigung ihrer Gesamtzahl vorzulegen. 

 
(3) 1Alle Eintragungen in das Buch sind unverzüglich in dauerhafter 
Form und in deutscher Sprache vorzunehmen; § 239 Abs. 3 des 
Handelsgesetzbuches gilt entsprechend. 2Sofern eine Eintragung nicht 
gemacht werden kann, ist dies unter Angabe der Gründe zu vermerken. 

 
(4) 1Die Bücher sind zum 31. Dezember jeden zweiten Jahres sowie 
beim Wechsel des Betriebsinhabers oder bei der Einstellung des 
Betriebs mit Datum und Unterschrift so abzuschließen, dass 
nachträglich Eintragungen nicht mehr vorgenommen werden können. 
2Der beim Abschluss der Bücher verbliebene Bestand ist vorzutragen, 
bevor neue Eintragungen vorgenommen werden. 3Ein Buch, das nicht 
mehr verwendet wird, ist unter Angabe des Datums abzuschließen. 

 
(5) Die Bücher mit den Belegen sind auf Verlangen der zuständigen 
Behörde auch in deren Diensträumen oder den Beauftragten der 
Behörde vorzulegen. 

 



(6) 1Der zur Buchführung Verpflichtete hat das Buch mit den Belegen 
im Betrieb oder in dem Betriebsteil, in dem die Schusswaffen 
hergestellt oder vertrieben werden, bis zum Ablauf von zehn Jahren, 
von dem Tage der letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. 
2Will er das Buch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist nicht weiter 
aufbewahren, so hat er es der zuständigen Behörde zur Aufbewahrung 
zu übergeben. 3Gibt der zur Buchführung Verpflichtete das Gewerbe 
auf, so hat er das Buch seinem Nachfolger zu übergeben oder der 
zuständigen Behörde zur Aufbewahrung auszuhändigen. 
 
 
 
§	18 Führung der Waffenbücher in gebundener Form 
 
(1) Wird das Waffenherstellungsbuch in gebundener Form geführt, so 
ist es nach folgendem Muster zu führen:  
 
Linke Seite: Rechte Seite: 

1. Laufende Nummer der 
Eintragung 

4. Datum des Abgangsoder der 
Kenntnis des Verlustes 

2. Datum der Fertig-
stellung 

    

3. Herstellungsnummer 5. Name und Anschrift des 
Empfängers oder Art des 
Verlustes 

    6. Sofern die Schusswaffe nicht 
einem Erwerber nach § 21 Abs. 1 
des Waffengesetzes überlassen 
wird, die Bezeichnung der 
Erwerbsberechtigung unter 
Angabe der ausstellenden 
Behörde und des Ausstellungs-
datums 

(6) 1Der zur Buchführung Verpflichtete hat das Buch mit den Belegen 
im Betrieb oder in dem Betriebsteil, in dem die Schusswaffen 
hergestellt oder vertrieben werden, bis zum Ablauf von zehn Jahren, 
von dem Tage der letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. 
2Will er das Buch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist nicht weiter 
aufbewahren, so hat er es der zuständigen Behörde zur Aufbewahrung 
zu übergeben. 3Gibt der zur Buchführung Verpflichtete das Gewerbe 
auf, so hat er das Buch seinem Nachfolger zu übergeben oder der 
zuständigen Behörde zur Aufbewahrung auszuhändigen. 
 
 
 
§	18 Führung der Waffenbücher in gebundener Form 
 
(1) Wird das Waffenherstellungsbuch in gebundener Form geführt, so 
ist es nach folgendem Muster zu führen:  
 
Linke Seite: Rechte Seite: 

1. Laufende Nummer der 
Eintragung 

4. Datum des Abgangsoder der 
Kenntnis des Verlustes 

2. Datum der Fertig-
stellung 

    

3. Herstellungsnummer 5. Name und Anschrift des 
Empfängers oder Art des 
Verlustes 

    6. Sofern die Schusswaffe nicht 
einem Erwerber nach § 21 Abs. 1 
des Waffengesetzes überlassen 
wird, die Bezeichnung der 
Erwerbsberechtigung unter 
Angabe der ausstellenden 
Behörde und des Ausstellungs-
datums 



    7. Sofern die Schusswaffe einem 
Erwerber nach § 34 Abs. 5 Satz 1 
des Waffengesetzes überlassen 
oder an ihn versandt wird, 
Bezeichnung und Datum der 
Bestätigung der Anzeige 

  
Für jeden Waffentyp ist ein besonderes Blatt anzulegen, auf dem der 
Waffentyp und der Name, die Firma oder die Marke, die auf den Waffen 
angebracht sind, zu vermerken sind. 

(2) Wird das Waffenhandelsbuch in gebundener Form geführt, so ist es 
nach folgendem Muster zu führen:  
 
Linke Seite: Rechte Seite: 

1. Laufende Nummer der 
Eintragung 

7. Datum des Abgangs oder 
der Kenntnis des Verlustes 

2. Datum des Eingangs     
3. Waffentyp 8. Name und Anschrift des 

Empfängers oder Art des 
Verlustes 

4. Name, Firma oder Marke, 
die auf der Waffe 
angebracht sind 

9. Sofern die Schusswaffe 
nicht einem Erwerber nach § 
21 Abs. 1 des Waffenge-
setzes überlassen wird, die 
Bezeichnung der Erwerbs-
berechtigung unter Angabe 
der ausstellenden Behörde 
und des Ausstellungs-
datums 

5. Herstellungsnummer     

6. Name und Anschrift des 10. Sofern die Schusswaffe 

    7. Sofern die Schusswaffe einem 
Erwerber nach § 34 Abs. 5 Satz 1 
des Waffengesetzes überlassen 
oder an ihn versandt wird, 
Bezeichnung und Datum der 
Bestätigung der Anzeige 

  
Für jeden Waffentyp ist ein besonderes Blatt anzulegen, auf dem der 
Waffentyp und der Name, die Firma oder die Marke, die auf den Waffen 
angebracht sind, zu vermerken sind. 

(2) Wird das Waffenhandelsbuch in gebundener Form geführt, so ist es 
nach folgendem Muster zu führen:  
 
Linke Seite: Rechte Seite: 

1. Laufende Nummer der 
Eintragung 

7. Datum des Abgangs oder 
der Kenntnis des Verlustes 

2. Datum des Eingangs     
3. Waffentyp 8. Name und Anschrift des 

Empfängers oder Art des 
Verlustes 

4. Name, Firma oder Marke, 
die auf der Waffe 
angebracht sind 

9. Sofern die Schusswaffe 
nicht einem Erwerber nach § 
21 Abs. 1 des Waffenge-
setzes überlassen wird, die 
Bezeichnung der Erwerbs-
berechtigung unter Angabe 
der ausstellenden Behörde 
und des Ausstellungs-
datums 

5. Herstellungsnummer     

6. Name und Anschrift des 10. Sofern die Schusswaffe 



Überlassers einem Erwerber nach § 34 
Abs. 5 Satz 1 des Waffenge-
setzes überlassen oder an 
ihn versandt wird, 
Bezeichnung und Datum der 
Bestätigung der Anzeige 
durch das Bundeskrimi-
nalamt. 

(3) 1Die Eintragungen nach den Absätzen 1 und 2 sind für jede Waffe 
gesondert vorzunehmen. 2Eine Waffe gilt im Sinne des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 2 als fertiggestellt,  

1. sobald sie nach § 3 des Beschussgesetzes geprüft worden ist, 

2. wenn die Waffe nicht der amtlichen Beschussprüfung unterliegt, 
sobald sie zum Verkauf vorrätig gehalten wird. 

(4) Von der Eintragung des Namens und der Anschrift des Überlassers 
nach Absatz 2 Nr. 6 kann abgesehen werden bei Schusswaffen, deren 
Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist,  

1. mit Zündnadelzündung, 

2. mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), soweit es sich um 
einläufige Einzelladerwaffen handelt, 

3. mit Lunten- oder Funkenzündung. 
 
 
 

§ 19 Führung der Waffenbücher in Karteiform 
 
(1) 1Wird das Waffenherstellungsbuch oder das Waffenhandelsbuch in 
Karteiform geführt, so können die Eintragungen für mehrere Waffen 
desselben Typs (Waffenposten) nach Absatz 2 oder 3 
zusammengefasst werden. 2Auf einer Karteikarte darf nur ein 

Überlassers einem Erwerber nach § 34 
Abs. 5 Satz 1 des Waffenge-
setzes überlassen oder an 
ihn versandt wird, 
Bezeichnung und Datum der 
Bestätigung der Anzeige 
durch das Bundeskrimi-
nalamt. 

(3) 1Die Eintragungen nach den Absätzen 1 und 2 sind für jede Waffe 
gesondert vorzunehmen. 2Eine Waffe gilt im Sinne des Absatzes 1 Satz 
1 Nr. 2 als fertiggestellt,  

1. sobald sie nach § 3 des Beschussgesetzes geprüft worden ist, 

2. wenn die Waffe nicht der amtlichen Beschussprüfung unterliegt, 
sobald sie zum Verkauf vorrätig gehalten wird. 

(4) Von der Eintragung des Namens und der Anschrift des Überlassers 
nach Absatz 2 Nr. 6 kann abgesehen werden bei Schusswaffen, deren 
Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist,  

1. mit Zündnadelzündung, 

2. mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), soweit es sich um 
einläufige Einzelladerwaffen handelt, 

3. mit Lunten- oder Funkenzündung. 
 
 
 

§ 19 Führung der Waffenbücher in Karteiform 
 
(1) 1Wird das Waffenherstellungsbuch oder das Waffenhandelsbuch in 
Karteiform geführt, so können die Eintragungen für mehrere Waffen 
desselben Typs (Waffenposten) nach Absatz 2 oder 3 
zusammengefasst werden. 2Auf einer Karteikarte darf nur ein 



Waffenposten nach Absatz 2 Nr. 1 oder Absatz 3 Nr. 1 eingetragen 
werden. 3Neueingänge dürfen auf demselben Karteiblatt erst 
eingetragen werden, wenn der eingetragene Waffenposten vollständig 
abgebucht ist. 4Abgänge sind mit den Angaben nach Absatz 2 Nr. 2 
oder Absatz 3 Nr. 2 gesondert einzutragen. 5Für jeden Waffentyp ist ein 
besonderes Blatt anzulegen, auf dem der Waffentyp und der Name, die 
Firma oder die Marke, die auf der Waffe angebracht sind, zu vermerken 
sind. 
 
(2) Das Waffenherstellungsbuch ist nach folgendem Muster zu führen:  
 

1. bei der Eintragung der Fertigstellung: 
 

a) Datum der Fertigstellung 
 
b) Stückzahl 
 
c) Herstellungsnummern 
 

2. bei der Eintragung von Abgängen: 
 

a) laufende Nummer der Eintragung 
 
b) Datum des Abgangs oder der Kenntnis des Verlustes 

 
c) Stückzahl 
 
d) Herstellungsnummern 
 
e) Name und Anschrift des Empfängers oder Art des Verlustes 
 
f) sofern die Schusswaffe nicht einem Erwerber nach § 21 Abs. 

1 des Waffengesetzes überlassen wird, die Bezeichnung der 
Erwerbsberechtigung unter Angabe der ausstellenden 
Behörde und des Ausstellungsdatums 

Waffenposten nach Absatz 2 Nr. 1 oder Absatz 3 Nr. 1 eingetragen 
werden. 3Neueingänge dürfen auf demselben Karteiblatt erst 
eingetragen werden, wenn der eingetragene Waffenposten vollständig 
abgebucht ist. 4Abgänge sind mit den Angaben nach Absatz 2 Nr. 2 
oder Absatz 3 Nr. 2 gesondert einzutragen. 5Für jeden Waffentyp ist ein 
besonderes Blatt anzulegen, auf dem der Waffentyp und der Name, die 
Firma oder die Marke, die auf der Waffe angebracht sind, zu vermerken 
sind. 
 
(2) Das Waffenherstellungsbuch ist nach folgendem Muster zu führen:  
 

1. bei der Eintragung der Fertigstellung: 
 

a) Datum der Fertigstellung 
 
b) Stückzahl 
 
c) Herstellungsnummern 
 

2. bei der Eintragung von Abgängen: 
 

a) laufende Nummer der Eintragung 
 
b) Datum des Abgangs oder der Kenntnis des Verlustes 

 
c) Stückzahl 
 
d) Herstellungsnummern 
 
e) Name und Anschrift des Empfängers oder Art des Verlustes 
 
f) sofern die Schusswaffe nicht einem Erwerber nach § 21 Abs. 

1 des Waffengesetzes überlassen wird, die Bezeichnung der 
Erwerbsberechtigung unter Angabe der ausstellenden 
Behörde und des Ausstellungsdatums 



 
g) sofern die Schusswaffe einem Erwerber nach § 34 Abs. 5 

Satz 1 des Waffengesetzes überlassen oder an ihn versandt 
wird, Bezeichnung und Datum der Bestätigung der Anzeige 
durch das Bundeskriminalamt. 

 
(3) Das Waffenhandelsbuch ist nach folgendem Muster zu führen:  
 

1. bei der Eintragung des Eingangs: 
 

a) Datum des Eingangs 
 
b) Stückzahl 
 
c) Herstellungsnummern 
 
d) Name und Anschrift des Überlassers 
 

2. bei der Eintragung von Abgängen: 
 

a) laufende Nummer der Eintragung 
 
b) Datum des Abgangs oder der Kenntnis des Verlustes 
 
c) Stückzahl 
 
d) Herstellungsnummern 
 
e) Name und Anschrift des Empfängers oder Art des Verlustes 
 
f) sofern die Schusswaffe nicht einem Erwerber nach § 21 Abs. 

1 des Waffengesetzes überlassen wird, die Bezeichnung der 
Erwerbsberechtigung unter Angabe der ausstellenden 
Behörde und des Ausstellungsdatums 

 

 
g) sofern die Schusswaffe einem Erwerber nach § 34 Abs. 5 

Satz 1 des Waffengesetzes überlassen oder an ihn versandt 
wird, Bezeichnung und Datum der Bestätigung der Anzeige 
durch das Bundeskriminalamt. 

 
(3) Das Waffenhandelsbuch ist nach folgendem Muster zu führen:  
 

1. bei der Eintragung des Eingangs: 
 

a) Datum des Eingangs 
 
b) Stückzahl 
 
c) Herstellungsnummern 
 
d) Name und Anschrift des Überlassers 
 

2. bei der Eintragung von Abgängen: 
 

a) laufende Nummer der Eintragung 
 
b) Datum des Abgangs oder der Kenntnis des Verlustes 
 
c) Stückzahl 
 
d) Herstellungsnummern 
 
e) Name und Anschrift des Empfängers oder Art des Verlustes 
 
f) sofern die Schusswaffe nicht einem Erwerber nach § 21 Abs. 

1 des Waffengesetzes überlassen wird, die Bezeichnung der 
Erwerbsberechtigung unter Angabe der ausstellenden 
Behörde und des Ausstellungsdatums 

 



g) sofern die Schusswaffe einem Erwerber nach § 34 Abs. 5 
Satz 1 des Waffengesetzes überlassen oder an ihn versandt 
wird, Bezeichnung und Datum der Bestätigung der Anzeige 
durch das Bundeskriminalamt. 

 
(4) Von der Eintragung des Namens und der Anschrift des Überlassers 
nach Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe d kann abgesehen werden bei 
Schusswaffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden 
ist,  
 

1. mit Zündnadelzündung, 
 
2. mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), soweit es sich um 

einläufige Einzelladerwaffen handelt, 
 
3. mit Lunten- oder Funkenzündung. 
 

(5) § 17 Abs. 3, 5 und 6 ist auf die Eintragungen in den Karteiblättern 
sowie auf die Vorlage und Aufbewahrung der Karteiblätter und der 
Belege entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
§ 20 Führung der Waffenbücher in elektronischer Form 
 
(1) 1Wird das Waffenherstellungs- oder das Waffenhandelsbuch in 
elektronischer Form geführt, so müssen die gespeicherten Datensätze 
(aufzeichnungspflichtigen Vorgänge) die nach § 19 geforderten 
Angaben enthalten. 2Die Datensätze sind unverzüglich zu speichern; 
sie sind fortlaufend zu nummerieren. 3Die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes sind zu beachten. 
 
(2) 1Die gespeicherten Datensätze sind nach Ablauf eines jeden 
Monats in Klarschrift auszudrucken. 2Der Ausdruck ist nach Maßgabe 
des § 19 in Karteiform vorzunehmen. 3Der Name des Überlassers, des 

g) sofern die Schusswaffe einem Erwerber nach § 34 Abs. 5 
Satz 1 des Waffengesetzes überlassen oder an ihn versandt 
wird, Bezeichnung und Datum der Bestätigung der Anzeige 
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(4) Von der Eintragung des Namens und der Anschrift des Überlassers 
nach Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe d kann abgesehen werden bei 
Schusswaffen, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden 
ist,  
 

1. mit Zündnadelzündung, 
 
2. mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), soweit es sich um 

einläufige Einzelladerwaffen handelt, 
 
3. mit Lunten- oder Funkenzündung. 
 

(5) § 17 Abs. 3, 5 und 6 ist auf die Eintragungen in den Karteiblättern 
sowie auf die Vorlage und Aufbewahrung der Karteiblätter und der 
Belege entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
§ 20 Führung der Waffenbücher in elektronischer Form 
 
(1) 1Wird das Waffenherstellungs- oder das Waffenhandelsbuch in 
elektronischer Form geführt, so müssen die gespeicherten Datensätze 
(aufzeichnungspflichtigen Vorgänge) die nach § 19 geforderten 
Angaben enthalten. 2Die Datensätze sind unverzüglich zu speichern; 
sie sind fortlaufend zu nummerieren. 3Die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes sind zu beachten. 
 
(2) 1Die gespeicherten Datensätze sind nach Ablauf eines jeden 
Monats in Klarschrift auszudrucken. 2Der Ausdruck ist nach Maßgabe 
des § 19 in Karteiform vorzunehmen. 3Der Name des Überlassers, des 



Erwerbers und die Erwerbsberechtigung können auch in 
verschlüsselter Form ausgedruckt werden. 4In diesem Fall ist dem 
Ausdruck ein Verzeichnis beizugeben, das eine unmittelbare 
Entschlüsselung der bezeichneten Daten ermöglicht. 5Die Bestände 
sind auf den nächsten Monat vorzutragen. 
 
(3) 1§ 17 Abs. 3, 5 und 6 ist auf die Eintragungen in den Karteiblättern 
sowie auf die Vorlage und Aufbewahrung der Karteiblätter und der 
Belege entsprechend anzuwenden. 2Der Ausdruck der nach dem 
letzten Monatsabschluss gespeicherten Datensätze ist auf Verlangen 
der zuständigen Behörde auch in deren Diensträumen oder den 
Beauftragten der Behörde auch während des laufenden Monats 
jederzeit vorzulegen. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 2 Satz 1 und 
5 zulassen, wenn der Gesamtbestand an Waffen zu Beginn eines jeden 
Jahres und die Zu- und Abgänge monatlich in Klarschrift ausgedruckt 
werden und sichergestellt ist, dass die während des Jahres 
gespeicherten Daten auf Verlangen der zuständigen Behörde jederzeit 
in Klarschrift ausgedruckt werden können. 
 

Erwerbers und die Erwerbsberechtigung können auch in 
verschlüsselter Form ausgedruckt werden. 4In diesem Fall ist dem 
Ausdruck ein Verzeichnis beizugeben, das eine unmittelbare 
Entschlüsselung der bezeichneten Daten ermöglicht. 5Die Bestände 
sind auf den nächsten Monat vorzutragen. 
 
(3) 1§ 17 Abs. 3, 5 und 6 ist auf die Eintragungen in den Karteiblättern 
sowie auf die Vorlage und Aufbewahrung der Karteiblätter und der 
Belege entsprechend anzuwenden. 2Der Ausdruck der nach dem 
letzten Monatsabschluss gespeicherten Datensätze ist auf Verlangen 
der zuständigen Behörde auch in deren Diensträumen oder den 
Beauftragten der Behörde auch während des laufenden Monats 
jederzeit vorzulegen. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 2 Satz 1 und 
5 zulassen, wenn der Gesamtbestand an Waffen zu Beginn eines jeden 
Jahres und die Zu- und Abgänge monatlich in Klarschrift ausgedruckt 
werden und sichergestellt ist, dass die während des Jahres 
gespeicherten Daten auf Verlangen der zuständigen Behörde jederzeit 
in Klarschrift ausgedruckt werden können. 
 
§§ 17 bis 20 (weggefallen) 
 

 
§ 21 Kennzeichnung von Schusswaffen 
 
(1) Wird die Kennzeichnung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Waffengesetzes auf mehreren wesentlichen Teilen angebracht, so 
müssen die Angaben auf denselben Hersteller oder Händler hinweisen. 
 
(2) 1Bei Schusswaffen mit glatten Läufen sind auf jedem glatten Lauf 
der Laufdurchmesser, der 23 Zentimeter +- 1 Zentimeter vom 
Stoßboden gemessen wird, und die Lagerlänge anzubringen. 
2Schusswaffen, bei denen der Lauf oder die Trommel ohne Anwendung 
von Hilfsmitteln ausgetauscht werden kann, sind auf dem Verschluss 

 
§ 21 Kennzeichnung von Schusswaffen 
 
(1) Wird die Kennzeichnung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Waffengesetzes auf mehreren wesentlichen Teilen angebracht, so 
müssen die Angaben auf denselben Hersteller oder Händler hinweisen. 
 
(2) 1Bei Schusswaffen mit glatten Läufen sind auf jedem glatten Lauf 
der Laufdurchmesser, der 23 Zentimeter +- 1 Zentimeter vom 
Stoßboden gemessen wird, und die Lagerlänge anzubringen. 
2Schusswaffen, bei denen der Lauf oder die Trommel ohne Anwendung 
von Hilfsmitteln ausgetauscht werden kann, sind auf dem Verschluss 



nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Waffengesetzes zu 
kennzeichnen. 3Auf dem Lauf und der Trommel sind Angaben über den 
Hersteller und die Bezeichnung der Munition (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 des Waffengesetzes) anzubringen. 
 
(3) 1Wer eine Schusswaffe gewerbsmäßig verändert oder wesentliche 
Teile einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 
1.3 zum Waffengesetz gewerbsmäßig austauscht und dabei die 
Angaben über den Hersteller (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Waffengesetzes) entfernt, hat seinen Namen, seine Firma oder seine 
Marke auf der Schusswaffe anzubringen. 2Auf der Schusswaffe und 
den ausgetauschten Teilen darf keine Kennzeichnung angebracht sein, 
die auf verschiedene Hersteller oder Händler hinweist. 
 
(4) 1Wer gewerbsmäßig Schusswaffen  
 

1. so verkürzt, dass die Länge nicht mehr als 60 Zentimeter beträgt, 
 
2. in ihrer Schussfolge verändert, 
 
3. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von nicht mehr als 

7,5 Joule in Schusswaffen mit einer höheren Bewegungsenergie 
der Geschosse umarbeitet, 

 
4. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von mehr als 7,5 

Joule in Schusswaffen mit einer geringeren Bewegungsenergie 
der Geschosse umarbeitet, 

 
5. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von weniger als 

0,08 Joule in Schusswaffen mit einer höheren 
Bewegungsenergie der Geschosse umarbeitet oder 

 
6. in Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 

zum Waffengesetz oder in Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 
1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 zum Waffengesetz abändert, 

nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 des Waffengesetzes zu 
kennzeichnen. 3Auf dem Lauf und der Trommel sind Angaben über den 
Hersteller und die Bezeichnung der Munition (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 des Waffengesetzes) anzubringen. 
 
(3) 1Wer eine Schusswaffe gewerbsmäßig verändert oder wesentliche 
Teile einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 
1.3 zum Waffengesetz gewerbsmäßig austauscht und dabei die 
Angaben über den Hersteller (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Waffengesetzes) entfernt, hat seinen Namen, seine Firma oder seine 
Marke auf der Schusswaffe anzubringen. 2Auf der Schusswaffe und 
den ausgetauschten Teilen darf keine Kennzeichnung angebracht sein, 
die auf verschiedene Hersteller oder Händler hinweist. 
 
(4) 1Wer gewerbsmäßig Schusswaffen  
 

1. so verkürzt, dass die Länge nicht mehr als 60 Zentimeter beträgt, 
 
2. in ihrer Schussfolge verändert, 
 
3. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von nicht mehr als 

7,5 Joule in Schusswaffen mit einer höheren Bewegungsenergie 
der Geschosse umarbeitet, 

 
4. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von mehr als 7,5 

Joule in Schusswaffen mit einer geringeren Bewegungsenergie 
der Geschosse umarbeitet, 

 
5. mit einer Bewegungsenergie der Geschosse von weniger als 

0,08 Joule in Schusswaffen mit einer höheren 
Bewegungsenergie der Geschosse umarbeitet oder 

 
6. in Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 

zum Waffengesetz oder in Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 
1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 zum Waffengesetz abändert, 



hat seinen Namen, seine Firma oder seine Marke auch dann auf der 
Schusswaffe dauerhaft anzubringen, wenn er die Angaben über den 
Hersteller (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Waffengesetzes) nicht entfernt. 
2Haben die Veränderungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 zur Folge, 
dass die Bewegungsenergie der Geschosse 7,5 Joule überschreitet, so 
ist auf der Schusswaffe auch die Herstellungsnummer (§ 24 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 des Waffengesetzes) anzubringen und das Kennzeichen 
nach § 24 Abs. 2 des Waffengesetzes zu entfernen. 3Neben der auf 
Grund der Änderung angebrachten Kennzeichnung ist dauerhaft der 
Buchstabe "U" anzubringen. 
 

hat seinen Namen, seine Firma oder seine Marke auch dann auf der 
Schusswaffe dauerhaft anzubringen, wenn er die Angaben über den 
Hersteller (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Waffengesetzes) nicht entfernt. 
2Haben die Veränderungen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder 5 zur Folge, 
dass die Bewegungsenergie der Geschosse 7,5 Joule überschreitet, so 
ist auf der Schusswaffe auch die Herstellungsnummer (§ 24 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 des Waffengesetzes) anzubringen und das Kennzeichen 
nach § 24 Abs. 2 des Waffengesetzes zu entfernen. 3Neben der auf 
Grund der Änderung angebrachten Kennzeichnung ist dauerhaft der 
Buchstabe "U" anzubringen. 
 
 
 
§ 21 Kennzeichnung von Schusswaffen 
 
(1) 1Wer Schusswaffen herstellt oder in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verbringt, hat folgende in § 24 Absatz 1 bis 3 des 
Waffengesetzes genannte Angaben auf folgenden wesentlichen 
Teilen anzubringen:  
 

1. die Angaben nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 
bis 6 des Waffengesetzes auf allen wesentlichen Teilen 
der Schusswaffe; der Verschlusskopf ist hiervon 
abweichend lediglich mit den Angaben nach § 24 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 und 5 des Waffengesetzes zu 
kennzeichnen; 
 

2. die Angabe nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Waffengesetzes auf dem Lauf und dem Patronenlager; 
 

3. die Angaben nach § 24 Absatz 2 und 3 des 
Waffengesetzes auf dem führenden wesentlichen Teil der 
Schusswaffe. 
 

2Wird eine Schusswaffe aus wesentlichen Teilen hergestellt, die 



bereits mindestens mit einer Seriennummer gekennzeichnet sind, 
sind diese wesentlichen Teile abweichend von Satz 1 lediglich mit 
der Angabe nach § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Waffengesetzes zu kennzeichnen. 3Auf dem führenden 
wesentlichen Teil müssen alle Angaben gemäß Absatz 1 
angebracht werden. 4Angaben auf der Schusswaffe, die auf einen 
anderen Hersteller hindeuten, sind durch zwei waagerecht 
dauerhaft eingebrachte Striche zu entwerten, wobei die Angabe 
erkennbar bleiben muss. 5Angaben auf der Schusswaffe, die auf 
eine andere Munition oder ein anderes Laufkaliber hindeuten, sind 
zu entfernen. 
 
(2) 1Wer ein wesentliches Teil einer Schusswaffe austauscht, hat 
das neu eingebaute wesentliche Teil entsprechend Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2 zu kennzeichnen. 2Absatz 1 Satz 2, 4 und 5 gilt 
entsprechend. 
 
(3) 1Wer eine Schusswaffe umbaut, hat auf allen wesentlichen 
Teilen, die beim Umbau verändert wurden, die Angaben nach § 24 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Waffengesetzes anzubringen. 
2Vorhandene Angaben müssen lesbar bleiben. 3Hat der Umbau zur 
Folge, dass die Bewegungsenergie der Geschosse 7,5 Joule 
überschreitet, so sind alle wesentlichen Teile entsprechend 
Absatz 1 Satz 1 zu kennzeichnen. 4Das Kennzeichen nach § 24 
Absatz 2 des Waffengesetzes ist zu entfernen. 5Auf dem führenden 
wesentlichen Teil ist der Buchstabe „U“ anzubringen. 
 
(4) 1Bei Aussonderung von Schusswaffen gemäß § 24 Absatz 3 
des Waffengesetzes aus staatlicher Verfügung und dauerhafter 
Überführung in zivile Verwendung sind die Angaben gemäß § 24 
Absatz 3 des Waffengesetzes durch zwei waagerecht dauerhaft 
eingebrachte Striche zu entwerten. 2Dabei muss erkennbar 
bleiben, welche nach § 55 Absatz 1 Satz 1 des Waffengesetzes 
bezeichnete Stelle verfügungsberechtigt über die Schusswaffe 
war. 3Vor der dauerhaften Überführung in zivile Verwendung hat 



die überführende Stelle sicherzustellen, dass die Schusswaffe 
gemäß Absatz 1 Satz 1 gekennzeichnet ist. 
 

 
§ 25 Untersagung von Lehrgängen oder Lehrgangsteilen; Abberufung 
von Aufsichtspersonen oder Ausbildern 
 
[…] 
 
 

 
§ 25 Untersagung von Lehrgängen oder Lehrgangsteilen; Abberufung 
von Aufsichtspersonen oder Ausbildern 
 
[…] 
 
Abschnitt 7a Bestimmungen in Bezug auf unbrauchbar gemachte 
Schusswaffen 
 
§ 25a Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Umgang mit 
unbrauchbar gemachten Schusswaffen 
 
(1) 1Der Besitzer einer unbrauchbar gemachten Schusswaffe ist 
verpflichtet, die Deaktivierungsbescheinigung nach § 8a Absatz 2 
Satz 3 des Beschussgesetzes aufzubewahren. 2Er hat das 
Abhandenkommen der Deaktivierungsbescheinigung der gemäß 
§ 48 Absatz 1 und 3 des Waffengesetzes zuständigen Behörde 
unverzüglich nach Feststellung des Abhandenkommens 
anzuzeigen. 3§ 37b Absatz 1 Satz 3 des Waffengesetzes gilt 
entsprechend. 
 
(2) Wer eine unbrauchbar gemachte Schusswaffe führt, ist 
verpflichtet, die Deaktivierungsbescheinigung oder eine amtlich 
beglaubigte Abschrift hiervon mit sich zu führen. 
 
(3) Im Geltungsbereich des Waffengesetzes und innerhalb der 
Europäischen Union einschließlich Vertragsstaaten des 
Schengener Übereinkommens ist das dauerhafte Überlassen, das 
Verbringen und die Mitnahme von unbrauchbar gemachten 
Schusswaffen nur gemeinsam mit der 
Deaktivierungsbescheinigung nach § 8a Absatz 2 Satz 3 des 
Beschussgesetzes oder einer entsprechenden Bescheinigung 



eines anderen Mitgliedstaats auf Grundlage des Anhangs II der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 
15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über 
Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass 
Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar 
gemacht werden (ABl. L 333 vom 19.12.2015, S. 62), die zuletzt 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2018/337 (ABl. L 65 vom 
8.3.2018, S. 1) geändert worden ist, zulässig. 
 
 
 
§ 25b Vernichtung unbrauchbar gemachter Schusswaffen 
 
Wer eine unbrauchbar gemachte Schusswaffe vernichtet, hat die 
Deaktivierungsbescheinigung und alle beglaubigten Abschriften 
oder beglaubigten Kopien hiervon unverzüglich bei der gemäß 
§ 48 Absatz 1 und 3 des Waffengesetzes zuständigen Behörde 
abzugeben. 
 
 
 
§ 25c Erwerb und Besitz von unbrauchbar gemachten 
Schusswaffen, die nicht den Vorgaben der Verordnung (EU) 
2015/2403 entsprechen 
 
(1) 1Für Schusswaffen, die 
 

1.  vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen 
des § 3 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 
19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert worden 
sind, 

 
2.  vor dem 1. April 2003 entsprechend den Anforderungen 

des § 7 der Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 
24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der bis zu diesem 



Zeitpunkt geltenden Fassung unbrauchbar gemacht 
worden sind, 

 
3.  vor dem 8. April 2016 entsprechend den Anforderungen 

der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 in 
der Fassung des Gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3970, ber. S. 4592 und 2003 I S. 1957) unbrauchbar 
gemacht worden sind und ein Zulassungszeichen nach 
Anlage II Abbildung 11 zur Beschussverordnung vom 
13. Juli 2006 (BGBl. I S. 1474) in der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung aufweisen oder 

 
4.  vor dem 28. Juni 2018 entsprechend den Anforderungen 

der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 
unbrauchbar gemacht worden sind, 

 
besteht die Berechtigung zum Besitz fort, es sei denn, die 
Schusswaffen werden in einen anderen Mitgliedstaat verbracht. 
2Im Übrigen gelten die in Satz 1 genannten Schusswaffen als 
Schusswaffen im Sinne von § 1 Absatz 2 Nummer 1 des 
Waffengesetzes. 
 
(2) Für die Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von in 
Absatz 1 Satz 1 genannten Schusswaffen ist ein Nachweis der 
Sachkunde gemäß § 7 des Waffengesetzes und ein Nachweis 
eines Bedürfnisses gemäß § 8 des Waffengesetzes nicht 
erforderlich. 
 
(3) § 39b Absatz 3 des Waffengesetzes gilt für die unter Absatz 1 
Satz 1 genannten Schusswaffen entsprechend. 
 

 
§ 29 Erlaubnisse zum Verbringen von Waffen und Munition 
 
(1) Eine Erlaubnis oder Zustimmung nach den §§ 29 bis 31 des 

 
§ 29 Erlaubnisse zum Verbringen von Waffen und Munition 
 
(1) Eine Erlaubnis oder Zustimmung nach den §§ 29 bis 31 Eine 



Waffengesetzes wird durch einen Erlaubnisschein der zuständigen 
Behörde erteilt. 
 
(2) 1Für die Erteilung einer Zustimmung nach § 29 Abs. 2 und § 30 
Abs. 1 Satz 2 des Waffengesetzes hat der Antragsteller folgende 
Angaben zu machen:  
 

[…] 
 

4. über die Lieferanschrift: 
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die Munition 
versandt oder transportiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 

2Die Angaben nach Satz 1 sind auch für die Erteilung einer Erlaubnis 
zum Verbringen aus einem Drittstaat nach § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 
Satz 1 des Waffengesetzes erforderlich; in diesen Fällen muss der 
Erlaubnisschein alle in Satz 1 genannten Angaben enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Wird gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder -händlern (§ 21 des 

Erlaubnis nach § 29 des Waffengesetzes wird durch einen 
Erlaubnisschein der zuständigen Behörde erteilt. 
 
(2) 1Für die Erteilung einer Zustimmung nach § 29 Abs. 2 und § 30 
Abs. 1 Satz 2 einer Erlaubnis nach § 29 Absatz 1 und 2 des 
Waffengesetzes hat der Antragsteller folgende Angaben zu machen:  
 

[…] 
 

4. über die Lieferanschrift: 
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die Munition 
versandt oder transportiert werden.; 
 

5.  über die Art und Weise der Verbringung: 
im Fall des Verbringens aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat das 
Beförderungsmittel, den Tag der Absendung und den 
voraussichtlichen Ankunftstag. 
 

2Die Angaben nach Satz 1 sind auch für die Erteilung einer Erlaubnis 
zum Verbringen aus einem Drittstaat nach § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 
Satz 1 des Waffengesetzes erforderlich; in diesen Fällen muss der 
Erlaubnisschein alle in Satz 1 genannten Angaben enthalten. 
 
2Wird eine Erlaubnis zum Verbringen in oder durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zwischen gewerbsmäßigen 
Waffenherstellern oder -händlern beantragt, kann auf die Angabe 
des Kalibers und der Herstellungsnummer verzichtet werden, 
wenn besondere Gründe hierfür glaubhaft gemacht werden. 3Im 
Falle des Satzes 2 müssen die genannten Angaben den nach § 33 
Absatz 3 des Waffengesetzes zuständigen 
Überwachungsbehörden bei dem Verbringen mitgeteilt werden, 
wenn das Verbringen aus einem Drittstaat erfolgt. 
 
(3) 1Wird gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder -händlern (§ 21 des 



Waffengesetzes) die Zustimmung nach § 29 Abs. 2 des 
Waffengesetzes allgemein zum Verbringen von Waffen und Munition 
von einem gewerbsmäßigen Waffenhersteller oder -händler, der 
Inhaber einer allgemeinen Erlaubnis des anderen Mitgliedstaats zum 
Verbringen von Waffen und Munition nach Artikel 11 Abs. 3 der 
Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle 
des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. EG Nr. L 256 S. 51) 
ist, befristet erteilt, so kann bei Schusswaffen auf die Angaben des 
Kalibers und der Herstellungsnummer verzichtet werden. 2Auf die in 
Satz 1 genannten Angaben kann auch bei der Erteilung einer Erlaubnis 
zum Verbringen aus einem Drittstaat zwischen gewerbsmäßigen 
Waffenherstellern oder -händlern nach § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 
des Waffengesetzes verzichtet werden, wenn besondere Gründe 
hierfür glaubhaft gemacht werden. 3Im Falle des Satzes 2 müssen die 
genannten Angaben den nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes 
zuständigen Überwachungsbehörden bei dem Verbringen mitgeteilt 
werden. 
 
(4) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 31 Abs. 1 des 
Waffengesetzes hat der Antragsteller neben den in Absatz 2 Satz 1 
genannten Angaben über die Versendung der Waffen oder der Munition 
das Beförderungsmittel, den Tag der Absendung und den 
voraussichtlichen Ankunftstag mitzuteilen. 
 
(5) 1Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des 
Waffengesetzes hat der Antragsteller Angaben über Name und 
Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer, Vor- und 
Familienname, Geburtsort und -datum des Inhabers der Erlaubnis nach 
§ 21 Abs. 1 des Waffengesetzes, Empfängermitgliedstaat und Art der 
Waffen und Munition zu machen. 2Bei dem Transport der Schusswaffen 
oder der Munition innerhalb der Europäischen Union zu einem 
Waffenhändler in einem anderen Mitgliedstaat durch einen oder im 
Auftrag eines Inhabers der Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des 
Waffengesetzes kann an Stelle des Erlaubnisscheins nach Absatz 1 
eine Erklärung mitgeführt werden, die auf diesen Erlaubnisschein 

Waffengesetzes) die Zustimmung nach § 29 Abs. 2 des 
Waffengesetzes allgemein zum Verbringen von Waffen und Munition 
von einem gewerbsmäßigen Waffenhersteller oder -händler, der 
Inhaber einer allgemeinen Erlaubnis des anderen Mitgliedstaats zum 
Verbringen von Waffen und Munition nach Artikel 11 Abs. 3 der 
Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle 
des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (ABl. EG Nr. L 256 S. 51) 
ist, befristet erteilt, so kann bei Schusswaffen auf die Angaben des 
Kalibers und der Herstellungsnummer verzichtet werden. 2Auf die in 
Satz 1 genannten Angaben kann auch bei der Erteilung einer Erlaubnis 
zum Verbringen aus einem Drittstaat zwischen gewerbsmäßigen 
Waffenherstellern oder -händlern nach § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 
des Waffengesetzes verzichtet werden, wenn besondere Gründe 
hierfür glaubhaft gemacht werden. 3Im Falle des Satzes 2 müssen die 
genannten Angaben den nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes 
zuständigen Überwachungsbehörden bei dem Verbringen mitgeteilt 
werden. 
 
(4) Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 31 Abs. 1 des 
Waffengesetzes hat der Antragsteller neben den in Absatz 2 Satz 1 
genannten Angaben über die Versendung der Waffen oder der Munition 
das Beförderungsmittel, den Tag der Absendung und den 
voraussichtlichen Ankunftstag mitzuteilen. 
 
(5) (3) 1Für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 § 29 
Absatz 3 des Waffengesetzes hat der Antragsteller Angaben über 
Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer, Vor- und 
Familienname, Geburtsort und -datum des Inhabers der Erlaubnis nach 
§ 21 Abs. 1 des Waffengesetzes, Empfängermitgliedstaat und Art der 
Waffen und Munition zu machen. 2Bei dem Transport der Schusswaffen 
oder der Munition innerhalb der Europäischen Union zu einem 
Waffenhändler in einem anderen Mitgliedstaat durch einen oder im 
Auftrag eines Inhabers der Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des 
Waffengesetzes kann an Stelle des Erlaubnisscheins nach Absatz 1 
eine Erklärung mitgeführt werden, die auf diesen Erlaubnisschein 



verweist. 3Die Erklärung muss auf dem hierfür vorgesehenen amtlichen 
Vordruck erfolgen und folgende Angaben enthalten:  
 

1. die Bezeichnung des Versender- und des 
Empfängermitgliedstaates, der Durchgangsländer, der 
Beförderungsart und des Beförderers; 

 
2. über den Versender, den Erklärungspflichtigen und den 

Empfänger: 
Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer; 
 

3. über die Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des Waffengesetzes: 
Ausstellungsdatum und -nummer, ausstellende Behörde und 
Geltungsdauer; 
 

4. über die vorherige Zustimmung des anderen Mitgliedstaates oder 
die Freistellung von der vorherigen Zustimmung: 
Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde, Angabe der 
Waffen; ein Doppel der vorherigen Zustimmung oder der 
Freistellung ist der Erklärung beizufügen; 
 

5. über die Waffen: 
bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie nach der 
Anlage 1 Abschnitt 3 des Waffengesetzes, Firma oder 
eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, 
Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und 
gegebenenfalls CIP-Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen 
Anzahl und Art der Waffen; 
 

6. über die Munition: 
Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 
93/15/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Harmonisierung der 
Bestimmungen über das Inverkehrbringen und die Kontrolle von 
Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma 
oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und 

verweist. 3Die Erklärung muss auf dem hierfür vorgesehenen amtlichen 
Vordruck erfolgen und folgende Angaben enthalten:  
 

1. die Bezeichnung des Versender- und des 
Empfängermitgliedstaates, der Durchgangsländer, der 
Beförderungsart und des Beförderers; 

 
2. über den Versender, den Erklärungspflichtigen und den 

Empfänger: 
Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder Telefaxnummer; 
 

3. über die Erlaubnis nach § 31 Abs. 2 des Waffengesetzes: 
Ausstellungsdatum und -nummer, ausstellende Behörde und 
Geltungsdauer; 
 

4. über die vorherige Zustimmung des anderen Mitgliedstaates oder 
die Freistellung von der vorherigen Zustimmung: 
Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde, Angabe der 
Waffen; ein Doppel der vorherigen Zustimmung oder der 
Freistellung ist der Erklärung beizufügen; 
 

5. über die Waffen: 
bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie nach der 
Anlage 1 Abschnitt 3 des Waffengesetzes, Firma oder 
eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, 
Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und 
gegebenenfalls CIP-Beschusszeichen; bei sonstigen Waffen 
Anzahl und Art der Waffen; 
 

6. über die Munition: 
Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 
93/15/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Harmonisierung der 
Bestimmungen über das Inverkehrbringen und die Kontrolle von 
Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma 
oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und 



gegebenenfalls CIP-Munitionsprüfzeichen; 
 

7. über die Lieferanschrift: 
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die Munition 
versandt oder transportiert werden. 
	

gegebenenfalls CIP-Munitionsprüfzeichen; 
 

7. über die Lieferanschrift: 
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die Munition 
versandt oder transportiert werden. 

 
 
§ 31 Anzeigen 
 
(1) 1Eine Anzeige nach § 31 Abs. 2 Satz 3 des Waffengesetzes an das 
Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen 
Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten. 2Die Anzeige muss 
die in § 29 Abs. 5 Satz 3 genannten Angaben enthalten. 3Das 
Bundesverwaltungsamt bestätigt dem Anzeigenden den Eingang auf 
dem Doppel der Anzeige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 31 Anzeigen 
 
(1) 1Eine Anzeige nach § 31 Abs. 2 Satz 3 des Waffengesetzes an das 
Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen 
Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten. 2Die Anzeige muss 
die in § 29 Abs. 5 Satz 3 genannten Angaben enthalten. 3Das 
Bundesverwaltungsamt bestätigt dem Anzeigenden den Eingang auf 
dem Doppel der Anzeige. 
 
(1) Eine Anzeige nach § 29 Absatz 3 Satz 3 des Waffengesetzes an 
das Bundesverwaltungsamt muss folgende Angaben enthalten: 
 

1. die Bezeichnung des Versender- und des 
Empfängermitgliedstaates, der Durchgangsländer, der 
Beförderungsart und des Beförderers;  
 

2. über den Versender, den Erklärungspflichtigen und den 
Empfänger:  
Name und Anschrift der Firma, Telefon- oder 
Telefaxnummer; 
 

3. über die Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 des 
Waffengesetzes: 
Ausstellungsdatum und -nummer, ausstellende Behörde 
und Geltungsdauer; 
 

4. über die Erlaubnis des anderen Mitgliedstaates oder die 
Freistellung von der Erlaubnis: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde, Angabe 
der Waffen; ein Doppel der vorherigen Zustimmung oder 
der Erlaubnis ist der Erklärung beizufügen; 
 

5. über die Waffen: 
bei Schusswaffen Anzahl und Art der Waffen, Kategorie 
nach der Anlage 1 Abschnitt 3 des Waffengesetzes, Firma 
oder eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, 
Modellbezeichnung, Kaliber, Herstellungsnummer und 
gegebenenfalls CIP-Beschusszeichen; bei sonstigen 
Waffen Anzahl und Art der Waffen; 
 

6. über die Munition: 
Anzahl und Art der Munition, Kategorie nach der Richtlinie 
93/15/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur 
Harmonisierung der Bestimmungen über das 
Inverkehrbringen und die Kontrolle von Explosivstoffen 
für zivile Zwecke (ABl. EG Nr. L 121 S. 20), Firma oder 
eingetragenes Markenzeichen des Herstellers, Kaliber und 
gegebenenfalls CIP-Munitionsprüfzeichen; 
 

7. über die Lieferanschrift: 
genaue Angabe des Ortes, an den die Waffen oder die 
Munition versandt oder transportiert werden. 
 

(2) 1Die Anzeige gemäß § 29 Absatz 3 Satz 3 des Waffengesetzes 
an das Bundesverwaltungsamt hat unter Verwendung des hierfür 
vorgesehenen amtlichen Ausdrucks oder elektronisch zu erfolgen. 
2Für die elektronische Anzeige kann das Bundesverwaltungsamt 
Abweichungen von der Form, nicht aber vom Inhalt des amtlichen 
Vordrucks zulassen. 3Das Bundesverwaltungsamt kann verlangen, 
dass der Anzeigende seine Identität auf geeignete Weise 
nachweist. 
 
(3) 1Im Fall der Verwendung des amtlichen Vordrucks bestätigt das 



 
 
 
 
 
 
 
(2) Eine Anzeige nach § 34 Abs. 4, erster Halbsatz des Waffengesetzes 
an das Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür vorgesehenen 
amtlichen Vordruck zu erstatten und muss folgende Angaben enthalten:  
 

1. über die Person des Überlassers: 
Vor- und Familiennamen oder Firma, Wohnort oder 
Firmenanschrift, bei Firmen auch Telefon- oder Telefaxnummer, 
Datum der Überlassung; 
 

2. über die Person des Erwerbers: 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Anschriften in 
Mitgliedstaaten sowie Nummer, Ausstellungsdatum und 
ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises; 
 

3. über die Waffen oder die Munition: 
die Angaben nach § 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3. 
 
 

(3) 1Eine Anzeige nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes an das 
Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen 
Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten und muss folgende 
Angaben enthalten:  
 

1. über die Person des Erwerbers oder denjenigen, der eine 
Schusswaffe zum dortigen Verbleib in einen anderen 
Mitgliedstaat verbringt: 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und 
Anschrift, Beruf sowie Nummer, Ausstellungsdatum und 

Bundesverwaltungsamt den Eingang der vollständigen Anzeige 
auf dem Anzeigevordruck oder elektronisch. 2Im Fall der 
elektronischen Anzeige bestätigt das Bundesverwaltungsamt den 
Eingang der vollständigen Anzeige elektronisch. 
 
(2) (4) Eine Anzeige nach § 34 Abs. 4, erster Halbsatz des 
Waffengesetzes an das Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür 
vorgesehenen amtlichen Vordruck zu erstatten und muss folgende 
Angaben enthalten:  
 

1. über die Person des Überlassers: 
Vor- und Familiennamen oder Firma, Wohnort oder 
Firmenanschrift, bei Firmen auch Telefon- oder Telefaxnummer, 
Datum der Überlassung; 
 

2. über die Person des Erwerbers: 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Anschriften in 
Mitgliedstaaten sowie Nummer, Ausstellungsdatum und 
ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises; 
 

3. über die Waffen oder die Munition: 
die Angaben nach § 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3. 
 

(3) (5) 1Eine Anzeige nach § 34 Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes an 
das Bundesverwaltungsamt ist mit dem hierfür vorgesehenen amtlichen 
Vordruck in zweifacher Ausfertigung zu erstatten und muss folgende 
Angaben enthalten:  
 

1. über die Person des Erwerbers oder denjenigen, der eine 
Schusswaffe zum dortigen Verbleib in einen anderen 
Mitgliedstaat verbringt: 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und -ort, Wohnort und 
Anschrift, Beruf sowie Nummer, Ausstellungsdatum und 
ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises, 
ferner Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde 



ausstellende Behörde des Passes oder des Personalausweises, 
ferner Nummer, Ausstellungsdatum und ausstellende Behörde 
der Waffenerwerbsberechtigung; 
 

2. über die Schusswaffe: 
Art der Waffe, Name, Firma oder eingetragene Marke des 
Herstellers, Modellbezeichnung, Kaliber und 
Herstellungsnummer; 
 

3. über den Versender: 
Name und Anschrift des auf dem Versandstück angegebenen 
Versenders. 
 

2Beim Erwerb durch gewerbliche Unternehmen sind die Angaben nach 
Satz 1 Nr. 1 über den Inhaber des Unternehmens, bei juristischen 
Personen über eine zur Vertretung des Unternehmens befugte Person 
mitzuteilen und deren Pass oder Personalausweis vorzulegen. 3Bei 
laufenden Geschäftsbeziehungen entfällt die wiederholte Vorlage des 
Passes oder des Personalausweises, es sei denn, dass der Inhaber 
des Unternehmens gewechselt hat oder bei juristischen Personen zur 
Vertretung des Unternehmens eine andere Person bestellt worden ist. 
4Wird die Schusswaffe oder die Munition einer Person überlassen, die 
sie außerhalb des Geltungsbereichs des Waffengesetzes, 
insbesondere im Versandwege erwerben will, so ist die Angabe der 
Erwerbsberechtigung nach Satz 1 Nr. 1 nicht erforderlich, ferner genügt 
an Stelle des Passes oder des Personalausweises eine amtliche 
Beglaubigung dieser Urkunden. 5Das Bundesverwaltungsamt bestätigt 
dem Anzeigenden den Eingang auf dem Doppel der Anzeige. 
 

der Waffenerwerbsberechtigung; 
 

2. über die Schusswaffe: 
Art der Waffe, Name, Firma oder eingetragene Marke des 
Herstellers, Modellbezeichnung, Kaliber und 
Herstellungsnummer; 
 

3. über den Versender: 
Name und Anschrift des auf dem Versandstück angegebenen 
Versenders. 
 

2Beim Erwerb durch gewerbliche Unternehmen sind die Angaben nach 
Satz 1 Nr. 1 über den Inhaber des Unternehmens, bei juristischen 
Personen über eine zur Vertretung des Unternehmens befugte Person 
mitzuteilen und deren Pass oder Personalausweis vorzulegen. 3Bei 
laufenden Geschäftsbeziehungen entfällt die wiederholte Vorlage des 
Passes oder des Personalausweises, es sei denn, dass der Inhaber 
des Unternehmens gewechselt hat oder bei juristischen Personen zur 
Vertretung des Unternehmens eine andere Person bestellt worden ist. 
4Wird die Schusswaffe oder die Munition einer Person überlassen, die 
sie außerhalb des Geltungsbereichs des Waffengesetzes, 
insbesondere im Versandwege erwerben will, so ist die Angabe der 
Erwerbsberechtigung nach Satz 1 Nr. 1 nicht erforderlich, ferner genügt 
an Stelle des Passes oder des Personalausweises eine amtliche 
Beglaubigung dieser Urkunden. 5Das Bundesverwaltungsamt bestätigt 
dem Anzeigenden den Eingang auf dem Doppel der Anzeige. 
 

 
§ 32 Mitteilungen der Behörden 
 
(1) Die zuständige Behörde übermittelt dem Bundesverwaltungsamt die 
Angaben nach § 29 Abs. 4 durch ein Doppel des Erlaubnisscheins. 
 

 
§ 32 Mitteilungen der Behörden 
 
(1) Die zuständige Behörde übermittelt dem Bundesverwaltungsamt die 
Angaben nach § 29 Abs. 4 durch ein Doppel des Erlaubnisscheins. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Das Bundesverwaltungsamt 
 

1. übermittelt dem anderen Mitgliedstaat die Angaben nach § 31 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und die nach Absatz 1 erhaltenen 
Angaben; 

 
2. übermittelt die von anderen Mitgliedstaaten in den Fällen des § 

29 Abs. 1 und des § 30 Abs. 1 des Waffengesetzes erhaltenen 
Angaben sowie die von anderen Mitgliedstaaten erhaltenen 
Angaben über das Überlassen von Waffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 Nr. 1 bis 3 (Kategorien A 1.2 bis C) zum 
Waffengesetz oder von Munition an Personen und den Besitz 
von solchen Waffen oder Munition durch Personen, die jeweils 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Waffengesetzes haben, an die zuständige Behörde; 

 
3. übermittelt die von anderen Vertragsstaaten des 

Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des 
Erwerbs und Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen 
(BGBl. 1980 II S. 953) erhaltenen Mitteilungen über das 
Verbringen oder das Überlassen der in § 34 Abs. 5 Satz 1 des 
Waffengesetzes genannten Schusswaffen erhaltenen Angaben 
an die zuständige Behörde; 

 
4. soll den Erwerb von Schusswaffen und Munition durch die in § 34 

Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes genannten Personen der 
zuständigen zentralen Behörde des Heimat- oder 

(1) 1Die zuständige Behörde teilt dem Bundesverwaltungsamt 
unverzüglich, spätestens bis zum gemäß § 29 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 mitgeteilten Tag der Absendung, alle erteilten 
Erlaubnisse zum Verbringen von Waffen oder Munition aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat 
gemäß § 29 des Waffengesetzes mit. 2Die Mitteilung muss alle 
gemäß § 29 Absatz 2 oder 5 erforderlichen Angaben enthalten. 
 
(2) Das Bundesverwaltungsamt 
 

1. übermittelt dem anderen Mitgliedstaat die Angaben nach § 31 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 § 31 Absatz 1 und Absatz 4 und die 
nach Absatz 1 erhaltenen Angaben; 

 
2. übermittelt die von anderen Mitgliedstaaten in den Fällen des 

§ 29 Abs. 1 und des § 30 Abs. 1 des § 29 Absatz 1 des 
Waffengesetzes erhaltenen Angaben sowie die von anderen 
Mitgliedstaaten erhaltenen Angaben über das Überlassen von 
Waffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr. 1 bis 3 (Kategorien A 1.2 
bis C) zum Waffengesetz oder von Munition an Personen und 
den Besitz von solchen Waffen oder Munition durch Personen, 
die jeweils ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich 
des Waffengesetzes haben, an die zuständige Behörde; 

 
3. übermittelt die von anderen Vertragsstaaten des 

Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des 
Erwerbs und Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen 
(BGBl. 1980 II S. 953) erhaltenen Mitteilungen über das 
Verbringen oder das Überlassen der in § 34 Abs. 5 Satz 1 des 
Waffengesetzes genannten Schusswaffen erhaltenen Angaben 
an die zuständige Behörde; 

 
4. soll den Erwerb von Schusswaffen und Munition durch die in § 34 

Abs. 5 Satz 1 des Waffengesetzes genannten Personen der 
zuständigen zentralen Behörde des Heimat- oder 



Herkunftsstaates des Erwerbers mitteilen, sofern Gegenseitigkeit 
gewährleistet ist; die Mitteilung soll die Angaben nach § 31 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 und 2 enthalten. 

 
 

(3) Die nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes zuständigen 
Überwachungsbehörden übermitteln den zuständigen Behörden die 
nach § 29 Abs. 3 Satz 3 und nach § 30 Abs. 3 Satz 2 mitgeteilten 
Angaben. 
 

Herkunftsstaates des Erwerbers mitteilen, sofern Gegenseitigkeit 
gewährleistet ist; die Mitteilung soll die Angaben nach § 31 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 § 31 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und 2 
enthalten. 

 
(3) Die nach § 33 Abs. 3 des Waffengesetzes zuständigen 
Überwachungsbehörden übermitteln den zuständigen Behörden die 
nach § 29 Abs. 3 § 29 Absatz 2 Satz 3 und nach § 30 Abs. 3 Satz 2 
mitgeteilten Angaben. 
 

 
§ 34 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 23 des Waffengesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

[…] 
 
14. entgegen § 17 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 5 oder 

§ 20 Abs. 3 Satz 1, oder § 24 Abs. 3 das Buch, ein Karteiblatt 
oder das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 
15. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 1, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 

5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, das Buch oder ein Karteiblatt nicht 
oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt, 

 
16. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 2, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 

5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, das Buch oder ein Karteiblatt nicht 
oder nicht rechtzeitig übergibt, 

 
17. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 3, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 

5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, oder § 24 Abs. 4 Satz 2 das Buch, 
ein Karteiblatt oder das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig 
übergibt oder nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

 

 
§ 34 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 23 des Waffengesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 

[…] 
 
14. entgegen § 17 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 5 oder 

§ 20 Abs. 3 Satz 1, oder § 24 Abs. 3 das Buch, ein Karteiblatt 
oder das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 
15. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 1, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 

5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, das Buch oder ein Karteiblatt nicht 
oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt, 

 
16. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 2, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 

5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, das Buch oder ein Karteiblatt nicht 
oder nicht rechtzeitig übergibt, 

 
17. entgegen § 17 Abs. 6 Satz 3, auch in Verbindung mit § 19 Abs. 

5 oder § 20 Abs. 3 Satz 1, oder § 24 Abs. 4 Satz 2 das Buch, 
ein Karteiblatt oder das Verzeichnis nicht oder nicht rechtzeitig 
übergibt oder nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

 



18. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 den Lehrgangsplan oder das 
Übungsprogramm nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 
19. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 4 die Durchführung einer 

Veranstaltung zulässt, 
 
20. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 sich vom Vorliegen der dort 

genannten Erfordernisse nicht oder nicht rechtzeitig überzeugt, 
 
21. entgegen § 24 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise führt, 
 
 
22. entgegen § 24 Abs. 4 Satz 1 das Verzeichnis nicht oder nicht 

mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder 
 
23. entgegen § 25 Abs. 2 Satz 1 die Durchführung eines Lehrgangs 

oder einer Schießübung nicht oder nicht rechtzeitig einstellt. 
 

18. 14. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 2 den Lehrgangsplan oder das 
Übungsprogramm nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 
19. 15. entgegen § 22 Abs. 2 Satz 4 die Durchführung einer 

Veranstaltung zulässt, 
 
20. 16. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 2 sich vom Vorliegen der dort 

genannten Erfordernisse nicht oder nicht rechtzeitig überzeugt, 
 
21. 17. entgegen § 24 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 
führt, 

 
22. 18. entgegen § 24 Abs. 4 Satz 1 das Verzeichnis nicht oder nicht 

mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder 
 
23. 19. entgegen § 25 Abs. 2 Satz 1 die Durchführung eines 

Lehrgangs oder einer Schießübung nicht oder nicht rechtzeitig 
einstellt., 

 
20. entgegen § 25a Absatz 1 Satz 2 ein Abhandenkommen der 

Deaktivierungsbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig 
anzeigt, 

 
21. entgegen § 25a Absatz 2 die Deaktivierungsbescheinigung 

oder eine beglaubigte Abschrift hiervon nicht mit sich führt, 
 
22. entgegen § 25a Absatz 3 die unbrauchbar gemachte 

Schusswaffe ohne Deaktivierungsbescheinigung oder 
entsprechende Bescheinigung eines anderen Mitgliedstaats 
auf Grundlage des Anhangs II der VO 2015/2403 dauerhaft 
überlässt, verbringt oder mitnimmt oder 

 
23. entgegen § 25b die Deaktivierungsbescheinigung oder eine 

beglaubigte Abschrift oder eine beglaubigte Kopie hiervon 



nicht oder nicht rechtzeitig abgibt. 
 

Artikel 2 
Änderung der Beschussverordnung (BeschussV) 

Regelung Änderungsvorschlag 
 
Inhaltsübersicht BeschussV 
 
Abschnitt 3 Bauartzulassung und Zulassung für besondere 
Schusswaffen und besondere Munition 
 
[…] 
 
§ 11 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen, pyrotechnische 
Munition und Schussapparate 
 
 
[…] 
 
§ 21 Bekanntmachungen 
 

 
Inhaltsübersicht BeschussV (neu) 
 
Abschnitt 3 Bauartzulassung und Zulassung für besondere 
Schusswaffen und besondere Munition; Einzelzulassung von 
unbrauchbar gemachten Schusswaffen 
 
 
§ 11 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen, pyrotechnische 
Munition und Schussapparate, Einzelzulassung von unbrauchbar 
gemachten Schusswaffen 
 
[…] 
 
§ 21 Bekanntmachungen 
 
Abschnitt 4a Verfahren bei der Einzelprüfung von unbrauchbar 
gemachten Schusswaffen 
 
§ 21a Prüfverfahren und Kennzeichnung der geprüften 
Gegenstände 
 
§ 21b Verhinderung des Zerlegens 
 
§ 21c Bescheinigung über die Unbrauchbarmachung 
 

 
Abschnitt 3 Bauartzulassung und Zulassung für besondere 
Schusswaffen und besondere Munition 
 

 
Abschnitt 3 Bauartzulassung und Zulassung für besondere 
Schusswaffen und besondere Munition; Einzelzulassung von 
unbrauchbar gemachten Schusswaffen 



  
 
§ 11 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen, pyrotechnische 
Munition und Schussapparate 
 
 
[…] 
 
(2) 1Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 
Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische 
Munition nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 
und 6 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen. 
2Hülsenlose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in 
Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 
Waffengesetz muss den Anforderungen nach § 6 Absatz 3 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz entsprechen. 3§ 12c Absatz 3 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz findet entsprechende 
Anwendung. 
 
 
 
[…] 
 

 
§ 11 Bauartzulassung für besondere Schusswaffen, pyrotechnische 
Munition und Schussapparate, Einzelzulassung von unbrauchbar 
gemachten Schusswaffen 
 
[…] 
 
(2) 1Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 
Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 Absatz 1 des Gesetzes, unbrauchbar 
gemachte Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 zum Waffengesetz sowie 
pyrotechnische Munition nach § 10 des Gesetzes müssen den in der 
Anlage I Nr. 4, 5 und 6 Nummer 4, 5, 6 und 7 bezeichneten 
technischen Anforderungen entsprechen. 2Hülsenlose Munition ohne 
Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz muss den 
Anforderungen nach § 6 Absatz 3 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz entsprechen. 3§ 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz findet entsprechende Anwendung. 
 
[…] 
 

 
§ 21 Bekanntmachungen 
 
[…] 
 

 
§ 21 Bekanntmachungen 
 
[…] 
 
Abschnitt 4a Verfahren bei der Einzelprüfung von unbrauchbar 
gemachten Schusswaffen 
 
§ 21a Prüfverfahren und Kennzeichnung der geprüften 
Gegenstände 
 
(1) Die zuständige Behörde prüft, ob die ihr auf der Grundlage des 



§ 8a des Beschussgesetzes vorgelegten Gegenstände nach 
Maßgabe der Anlage I Nummer 7 ordnungsgemäß unbrauchbar 
gemacht wurden. 
 
(2) 1Für das Antragsverfahren gilt § 7 Absatz 1 Satz 1 und 2 
entsprechend. 2Der Antrag muss mindestens den Namen und die 
Anschrift des Antragstellers sowie die Bezeichnung des 
Prüfgegenstandes enthalten. 3Der Antragsteller hat, wenn er für 
Dritte tätig wird, bei Einreichung des Antrags eine Vollmacht 
vorzulegen und den Namen und die Anschrift des Dritten 
anzugeben. 
 
(3) 1Für die Kennzeichnung der geprüften Gegenstände gilt 
Artikel 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der 
Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer 
Leitlinien über Deaktivierungsstandards und -techniken, die 
gewährleisten, dass Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig 
unbrauchbar gemacht werden (ABl. L 333 vom 19.12.2015, S. 62), 
die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2018/337 
(ABl. L 65 vom 8.3.2018, S. 1) geändert worden ist. 2Dabei hat die 
zuständige Behörde als Ländercode die Buchstaben DE und als 
Symbol der Stelle, die die Deaktivierung der Feuerwaffe 
bescheinigt hat, das Ortszeichen der zuständigen Behörde nach 
Anlage II Abbildung 3 zu verwenden. 
 
(4) Stellt die zuständige Behörde fest, dass der Prüfgegenstand 
nicht ordnungsgemäß unbrauchbar gemacht worden ist, kann 
dieser Prüfgegenstand nur bei derselben Behörde erneut zur 
Prüfung vorgelegt werden, es sei denn, dass diese der Vorlage bei 
einer anderen Behörde zustimmt. 
 
 
 
§ 21b Verhinderung des Zerlegens 
 



(1) 1Das Verschweißen, Kleben oder eine andere Maßnahme zur 
Verhinderung des Zerlegens gemäß Anhang I Tabelle II der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 kann nach der Prüfung 
der vorgelegten Gegenstände durch die zuständige Behörde 
erfolgen. 2In diesem Fall hat der Antragsteller die zur Verhinderung 
des Zerlegens getroffenen Maßnahmen gegenüber der 
zuständigen Behörde durch Vorlage von Lichtbildern 
nachzuweisen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann vom Antragsteller verlangen, 
eine eidesstattliche Versicherung darüber abzugeben, dass die auf 
den nach Absatz 1 Satz 2 vorgelegten Lichtbildern abgebildeten 
Gegenstände mit den zuvor zur Prüfung vorgelegten 
Gegenständen übereinstimmen. 
 
 
 
§ 21c Bescheinigung über die Unbrauchbarmachung 
 
Hat die zuständige Behörde die ordnungsgemäße 
Unbrauchbarmachung nach § 21a Absatz 1 festgestellt und der 
Antragsteller dokumentiert, dass er ausreichende Maßnahmen zur 
Verhinderung des Zerlegens getroffen hat, so stellt ihm die 
zuständige Behörde eine Bescheinigung über die erfolgreiche 
Unbrauchbarmachung nach dem Muster in Anhang III der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 aus. 
 

 
Anlage I Technische Anforderungen an und Prüfvorschriften für 
Feuerwaffen und sonstige Gegenstände, die der Beschussprüfung 
nach § 5 des Gesetzes unterliegen, und technische Anforderungen an 
Prüfgegenstände nach den §§ 7 bis 10 des Gesetzes 
 
[…] 
 

 
Anlage I Technische Anforderungen an und Prüfvorschriften für 
Feuerwaffen und sonstige Gegenstände, die der Beschussprüfung 
nach § 5 des Gesetzes unterliegen, und technische Anforderungen an 
Prüfgegenstände nach den §§ 7 bis 10 des Gesetzes 
 
[…] 
 



6 Technische Anforderungen an umgebaute und 
unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus 
Schusswaffen hergestellte Gegenstände nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Gesetzes 

 
 
6.1 Definition 
 
6.1.1 Schusswaffen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 des 

Gesetzes in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 des Waffengesetzes sind 
veränderte Langwaffen für Zier- oder Sammlerzwecke, zu 
Theateraufführungen, Film- oder Fernsehaufnahmen, die 
nur Kartuschenmunition verschießen können. 

 
6.1.2 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus 

Schusswaffen hergestellte Gegenstände im Sinne von § 9 
Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 des Waffengesetzes sind 
erlaubnispflichtige Waffen, die auf Dauer so abgeändert 
sind, dass sich weder Munition noch Treibladungen laden 
oder verschießen lassen. 

 
6.2 Umbau-/Abänderungs- und Prüfvorschriften für 

Schusswaffen nach Nummer 6.1.1 
 
6.2.1 Schusswaffen sind so abzuändern oder auszuführen, 

dass 
 

– das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, damit sich 
außer Kartuschenmunition nach der Tabelle 5 der 
Maßtafeln keine sonstige Patronen-, pyrotechnische 
Munition oder Treibladungen laden und abfeuern 
lassen, 

 

6 Technische Anforderungen an umgebaute und 
unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus 
Schusswaffen hergestellte Gegenstände nach § 9 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 des Gesetzes Schusswaffen nach § 9 
Absatz 1 des Gesetzes 

 
6.1 Definition 
 
6.1.1 Schusswaffen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 § 9 Absatz 1 

des Gesetzes in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 2 Nr. 1.5 des Waffengesetzes sind 
veränderte Langwaffen für Zier- oder Sammlerzwecke, zu 
Theateraufführungen, Film- oder Fernsehaufnahmen, die 
nur Kartuschenmunition verschießen können. 

 
6.1.2 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus 

Schusswaffen hergestellte Gegenstände im Sinne von § 9 
Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 des Waffengesetzes sind 
erlaubnispflichtige Waffen, die auf Dauer so abgeändert 
sind, dass sich weder Munition noch Treibladungen laden 
oder verschießen lassen. 

 
6.2 Umbau-/Abänderungs- und Prüfvorschriften für 

Schusswaffen nach Nummer 6.1.1 Nummer 6.1 
 
6.2.1 Schusswaffen sind so abzuändern oder auszuführen, 

dass 
 

– das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, damit sich 
außer Kartuschenmunition nach der Tabelle 5 der 
Maßtafeln keine sonstige Patronen-, pyrotechnische 
Munition oder Treibladungen laden und abfeuern 
lassen, 

 



– der Lauf in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel 
mindestens sechs kalibergroße, nach vorn gerichtete 
unverdeckte Bohrungen oder andere gleichwertige 
Laufveränderungen aufweist und vor diesen in Richtung 
Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten 
Stahlstift dauerhaft durch Verschweißen im Abstand 
des halben Kaliberdurchmessers vor der Mündung 
verschlossen ist, damit sich keine Geschosse vorladen 
lassen, 

 
– der Lauf mit dem Gehäuse fest verbunden ist, sofern es 

sich um eine Waffe handelt, bei der der Lauf ohne 
Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden 
kann. 

 
6.2.2 Die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie 

nicht mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen 
rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so 
geändert werden können, dass aus ihnen Geschosse, 
Patronen- oder pyrotechnische Munition verschossen 
werden kann. 

 
6.2.3 Dem schriftlichen Antrag zur Zulassung sind ein Muster 

sowie Zeichnungen, aus denen die Art und Weise der 
Umbaumaßnahme mit Angabe der verwendeten 
Materialien ersichtlich ist, beizufügen. Dieses Muster ist 
bei der zulassenden Stelle zu hinterlegen. 

 
6.2.4 Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid für 

das geprüfte Waffenmodell mit der Auflage, das 
Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 11 mit der 
erteilten Kennziffer auf jeder Waffe aufzubringen. 

 
6.2.5 Sofern es sich um Einzelstücke handelt, ist bei jeder 

Waffe die Umbaumaßnahme entsprechend den 

– der Lauf in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel 
mindestens sechs kalibergroße, nach vorn gerichtete 
unverdeckte Bohrungen oder andere gleichwertige 
Laufveränderungen aufweist und vor diesen in Richtung 
Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten 
Stahlstift dauerhaft durch Verschweißen im Abstand 
des halben Kaliberdurchmessers vor der Mündung 
verschlossen ist, damit sich keine Geschosse vorladen 
lassen, 

 
– der Lauf mit dem Gehäuse fest verbunden ist, sofern es 

sich um eine Waffe handelt, bei der der Lauf ohne 
Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden 
kann. 

 
6.2.2 Die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie 

nicht mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen 
rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so 
geändert werden können, dass aus ihnen Geschosse, 
Patronen- oder pyrotechnische Munition verschossen 
werden kann. 

 
6.2.3 Dem schriftlichen Antrag zur Zulassung sind ein Muster 

sowie Zeichnungen, aus denen die Art und Weise der 
Umbaumaßnahme mit Angabe der verwendeten 
Materialien ersichtlich ist, beizufügen. Dieses Muster ist 
bei der zulassenden Stelle zu hinterlegen. 

 
6.2.4 Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid für 

das geprüfte Waffenmodell mit der Auflage, das 
Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 11 mit der 
erteilten Kennziffer auf jeder Waffe aufzubringen. 

 
6.2.5 Sofern es sich um Einzelstücke handelt, ist bei jeder 

Waffe die Umbaumaßnahme entsprechend den 



Nummern 6.2.1 und 6.2.2 zu prüfen. Die jeweilige 
Kennziffer ist unterhalb des Kennzeichens nach Anlage II 
Abbildung 11 aufzubringen. 

 
6.2.6 Außerdem sind umgebaute Schusswaffen einer 

Beschussprüfung nach § 3 des Gesetzes zu unterziehen, 
mit Ausnahme der Schusswaffen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2. 

 
6.3 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus 

Schusswaffen hergestellte Gegenstände nach 
Nummer 6.1.2 

 
6.3.1 Schusswaffen sind unbrauchbar, wenn 
 

– das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, dass 
weder Munition noch Treibladungen geladen werden 
können, 

 
– der Verschluss dauerhaft funktionsunfähig gemacht 

worden ist, 
 
– in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen 

für Handfeuer-Kurzwaffen der Auslösemechanismus 
dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist, 

 
– bei Kurzwaffen der Lauf auf seiner ganzen Länge, bei 

Pistolen im Patronenlager beginnend, 
 

– bis zur Laufmündung einen durchgehenden Schlitz 
von mindestens 4 mm Breite oder 

 
– im Abstand von jeweils 30 mm, mindestens jedoch 

drei kalibergroße Bohrungen oder 
 
– andere gleichwertige Laufveränderungen 

Nummern 6.2.1 und 6.2.2 zu prüfen. Die jeweilige 
Kennziffer ist unterhalb des Kennzeichens nach Anlage II 
Abbildung 11 aufzubringen. 

 
6.2.6 Außerdem sind umgebaute Schusswaffen einer 

Beschussprüfung nach § 3 des Gesetzes zu unterziehen, 
mit Ausnahme der Schusswaffen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2. 

 
6.3 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen oder aus 

Schusswaffen hergestellte Gegenstände nach 
Nummer 6.1.2 

 
6.3.1 Schusswaffen sind unbrauchbar, wenn 
 

– das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, dass 
weder Munition noch Treibladungen geladen werden 
können, 

 
– der Verschluss dauerhaft funktionsunfähig gemacht 

worden ist, 
 
– in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen 

für Handfeuer-Kurzwaffen der Auslösemechanismus 
dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist, 

 
– bei Kurzwaffen der Lauf auf seiner ganzen Länge, bei 

Pistolen im Patronenlager beginnend, 
 

– bis zur Laufmündung einen durchgehenden Schlitz 
von mindestens 4 mm Breite oder 

 
– im Abstand von jeweils 30 mm, mindestens jedoch 

drei kalibergroße Bohrungen oder 
 
– andere gleichwertige Laufveränderungen 



 
aufweist 
 

– bei Langwaffen der Lauf unmittelbar in dem dem 
Patronenlager zugekehrten Drittel 

 
– mindestens sechs kalibergroße Bohrungen oder 
 
– andere gleichwertige Laufveränderungen 
 
aufweist und vor diesen in Richtung der Laufmündung 
mit einem kalibergroßen gehärteten Stahlstift 
verschweißt und dauerhaft verschlossen ist. 
 

6.3.2 Schusswaffen oder deren wesentliche Teile sind dann 
dauerhaft unbrauchbar gemacht, wenn ihre 
Schussfähigkeit oder Funktion mit allgemein 
gebräuchlichen Werkzeugen nicht wieder hergestellt 
werden können. 

 
6.3.3 Dem schriftlichen Antrag zur Zulassung sind ein Muster 

sowie Zeichnungen, aus denen die Art und Weise der 
Unbrauchbarmachung mit Angabe der verwendeten 
Materialien ersichtlich ist, beizufügen. Dieses Muster ist 
bei der zulassenden Stelle zu hinterlegen. 

 
6.3.4 Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid für 

das geprüfte Waffenmodell mit der Auflage, das 
Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 11 mit der 
erteilten Kennziffer auf jeder Waffen aufzubringen. 

 
6.3.5 Sofern es sich um Einzelstücke handelt, ist bei jeder 

Waffe die Umbaumaßnahme entsprechend den 
Nummern 6.3.1 und 6.3.2 zu prüfen. Die jeweilige 
Kennziffer ist unterhalb des Kennzeichens nach Anlage II 

 
aufweist 
 

– bei Langwaffen der Lauf unmittelbar in dem dem 
Patronenlager zugekehrten Drittel 

 
– mindestens sechs kalibergroße Bohrungen oder 
 
– andere gleichwertige Laufveränderungen 
 
aufweist und vor diesen in Richtung der Laufmündung 
mit einem kalibergroßen gehärteten Stahlstift 
verschweißt und dauerhaft verschlossen ist. 
 

6.3.2 Schusswaffen oder deren wesentliche Teile sind dann 
dauerhaft unbrauchbar gemacht, wenn ihre 
Schussfähigkeit oder Funktion mit allgemein 
gebräuchlichen Werkzeugen nicht wieder hergestellt 
werden können. 

 
6.3.3 Dem schriftlichen Antrag zur Zulassung sind ein Muster 

sowie Zeichnungen, aus denen die Art und Weise der 
Unbrauchbarmachung mit Angabe der verwendeten 
Materialien ersichtlich ist, beizufügen. Dieses Muster ist 
bei der zulassenden Stelle zu hinterlegen. 

 
6.3.4 Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid für 

das geprüfte Waffenmodell mit der Auflage, das 
Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 11 mit der 
erteilten Kennziffer auf jeder Waffen aufzubringen. 

 
6.3.5 Sofern es sich um Einzelstücke handelt, ist bei jeder 

Waffe die Umbaumaßnahme entsprechend den 
Nummern 6.3.1 und 6.3.2 zu prüfen. Die jeweilige 
Kennziffer ist unterhalb des Kennzeichens nach Anlage II 



Abbildung 11 aufzubringen. 
 
6.3.6 Die Festlegungen der Nummern 6.3.1 bis 6.3.5 sind 

sinngemäß auch auf aus Schusswaffen hergestellte 
Gegenstände anzuwenden. 

 

Abbildung 11 aufzubringen. 
 
6.3.6 Die Festlegungen der Nummern 6.3.1 bis 6.3.5 sind 

sinngemäß auch auf aus Schusswaffen hergestellte 
Gegenstände anzuwenden. 

 
7 Technische Anforderungen an die 

Unbrauchbarmachung von Schusswaffen 
 
 Die technischen Anforderungen an die 

Unbrauchbarmachung von Schusswaffen richten sich 
nach Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 
2015/2403. 

 
Artikel 3 

Änderung der NWRG-Durchführungsverordnung (NWRG-DV) 
Regelung Änderungsvorschlag 

 
Inhaltsübersicht NWRG-DV 
 
§ 2 Datenübermittlung an die Registerbehörde 
 
 
 
[…] 
 
 

 
Inhaltsübersicht NWRG-DV (neu) 
 
§ 2 Datenübermittlung an die Registerbehörde 
 
§ 2a Datenübermittlung an die Waffenbehörden 
 
[…] 
 
 

 
§ 2 Datenübermittlung an die Registerbehörde 
 
(1) 1Die Datenübermittlung erfolgt über die informationstechnischen 
Netze von Bund, Ländern und Kommunen. 2Soweit für die 
Datenübermittlung die informationstechnischen Netze von Bund und 
Ländern genutzt werden, ist ab dem 1. Januar 2015 an deren Stelle das 
vom Bund betriebene Verbindungsnetz zu nutzen. 

 
§ 2 Datenübermittlung an die Registerbehörde 
 
(1) 1Die Datenübermittlung der Waffenbehörden erfolgt über die 
informationstechnischen Netze von Bund, Ländern und Kommunen. 
2Soweit für die Datenübermittlung die informationstechnischen Netze 
von Bund und Ländern genutzt werden, ist ab dem 1. Januar 2015 an 
deren Stelle das vom Bund betriebene Verbindungsnetz zu nutzen. 



 
[…] 
 

2Die Datenübermittlung zwischen dem Bund und den Ländern 
erfolgt gemäß § 3 des Gesetzes über die Verbindung der 
informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - 
Gesetz zu Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des 
Grundgesetzes - in der Fassung vom 10. August 2009 (BGBl. I S 
2702, 2706) über das Verbindungsnetz. 
 
[…] 
 
§ 2a Datenübermittlung an die Waffenbehörden 
 
(1) Das automatisierte Fachverfahren wird von einer zu diesem 
Zweck beauftragten Stelle betrieben. 
 
(2) Das automatisierte Fachverfahren ermöglicht die 
Datenübermittlung über 
 

1. ein Meldeportal (Web-Portal) und 
 

2. eine automatisierte Schnittstelle (Web-Service). 
 

(3) 1Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 
I S. 1957), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 
2017 (BGBl. I S. 2133) geändert worden ist, hat der Waffenbehörde 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen, welche der in Absatz 2 
genannten Varianten genutzt werden soll. 2Voraussetzung für die 
Nutzung des automatisierten Fachverfahrens ist die Ausstellung 
von Zugangsdaten, die dem aktuellen Stand der Vorgaben der IT-
Sicherheit entsprechen müssen. 3Zu diesem Zweck hat der Nutzer 
des automatisierten Fachverfahrens seine Identität nachzuweisen. 
4Für die Bereitstellung der erforderlichen Zugangsdaten nutzt die 
Stelle, die das automatisierte Fachverfahren betreibt, die PKI-
Leistungen des Verbindungsnetzes. 5Diese Stelle sowie die 
Registerbehörde sind zum Zweck der Bereitstellung der 



Zugangsdaten berechtigt, die Daten der betroffenen Personen zu 
verarbeiten. 
 
(4) 1Die Datenübermittlung setzt voraus, dass der Inhaber einer 
Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 des Waffengesetzes die nach 
den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen hat. 
2Zur Erfüllung der Pflichten nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 
2017/679 im Fall der Datenübermittlung nach Absatz 2 
Buchstabe b können 
 

1. ein Sicherheitskonzept und eine Risikoeinschätzung 
erstellt werden sowie 
 

2. die in Anlage 1 genannten Technischen Richtlinien des 
Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik 
in der jeweils geltenden Fassung, die im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht wurde, eingehalten werden. 

 
(5) § 2 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 2 gelten entsprechend. 
 
(6) 1Die von der Registerbehörde im Bundesanzeiger bekannt 
gemachten technischen Ausführungsregeln zur 
Datenübermittlung an die Waffenbehörden unter Nutzung des 
automatisierten Fachverfahrens vom [in Abstimmung mit DVZ] 
sind in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. 2Änderungen 
werden von der Registerbehörde im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht; anzugeben ist, ab wann die geänderten 
Ausführungsregeln anzuwenden sind. 



Artikel 4 
Weitere Änderung der NWRG-Durchführungsverordnung 

Regelung Änderungsvorschlag 
§ 6 Auskunft bei Anfragen mit unvollständigen Angaben 
 
 
[…] 
 
§ 8 Übergangsbestimmung 
 
§ 9 Inkrafttreten 

§ 6 Auskunft bei Anfragen mit unvollständigen Angaben 
Identitätsfeststellung durch die zum Ersuchen berechtigten Stellen 
 
[…] 
 
§ 8 Übergangsbestimmung Inkrafttreten 
 
§ 9 Inkrafttreten 

 
§ 3 Verfahren zur Datenübermittlung an die Registerbehörde 
 
(1) 1Liegt zu einer Person noch kein Datensatz im Nationalen 
Waffenregister vor, wird ein neuer Datensatz angelegt und an die 
Registerbehörde übermittelt. 2Die Registerbehörde vergibt für die 
Person eine Ordnungsnummer und teilt diese der Waffenbehörde mit. 
3Die Waffenbehörde übermittelt unter Bezugnahme auf diese 
Ordnungsnummer Erlaubnisdaten. 4Die Registerbehörde vergibt zu den 
übermittelten Erlaubnisdaten eine weitere Ordnungsnummer und teilt 
diese der Waffenbehörde mit. 5Hierauf aufbauend übermittelt die 
Waffenbehörde der Registerbehörde Waffendaten. 6Auch für die 
Waffendaten vergibt die Registerbehörde eine Ordnungsnummer und 
teilt diese der Waffenbehörde mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 3 Verfahren zur Datenübermittlung an die Registerbehörde 
 
(1) 1Liegt zu einer Person noch kein Datensatz im Nationalen 
Waffenregister vor, wird ein neuer Datensatz angelegt und an die 
Registerbehörde übermittelt. 2Die Registerbehörde vergibt für die 
Person eine Ordnungsnummer und teilt diese der Waffenbehörde mit. 
3Die Waffenbehörde übermittelt unter Bezugnahme auf diese 
Ordnungsnummer Erlaubnisdaten. 4Die Registerbehörde vergibt zu den 
übermittelten Erlaubnisdaten eine weitere Ordnungsnummer und teilt 
diese der Waffenbehörde mit. 5Hierauf aufbauend übermittelt die 
Waffenbehörde der Registerbehörde Waffendaten. 6Auch für die 
Waffendaten vergibt die Registerbehörde eine Ordnungsnummer und 
teilt diese der Waffenbehörde mit. 
2Die Registerbehörde vergibt für die Person die Personen-
Ordnungsnummer und teilt diese der Waffenbehörde mit. 3Die 
Waffenbehörde übermittelt unter Bezugnahme auf die Personen-
Ordnungsnummer die Daten, die nach den Speicheranlässen des 
§ 4 Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe a, Nummer 3, Nummer 7 oder 
Nummer 8 des Nationales-Waffenregister-Gesetzes zu übermitteln 
sind. 4Die Registerbehörde vergibt zu diesen Daten die 
waffenrechtliche Entscheidungs-Ordnungsnummer und teilt diese 
der Waffenbehörde mit. 5Die Waffenbehörde übermittelt unter 
Bezugnahme auf die waffenrechtliche Entscheidungs-



 
 
 
 
 
(2) Besteht im Register zu einer Person oder einer Waffe bereits ein 
Datensatz, werden diesem die übermittelten Daten durch Angabe der 
Ordnungsnummer nach § 4 Absatz 4 des Nationalen-Waffenregister-
Gesetzes zugeordnet. 
 
(3) Stimmen Angaben nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des 
Nationalen-Waffenregister-Gesetzes zu einer Person mit den 
gespeicherten Angaben zu einer anderen Person überein oder weichen 
nur geringfügig von dieser ab, übermittelt die Waffenbehörde an die 
Registerbehörde einen Hinweis, dass es sich um verschiedene 
Personen handelt. 
 

Ordnungsnummer die Grunddaten der Waffe oder des 
wesentlichen Teils. 6Die Registerbehörde vergibt für die 
Grunddaten der Waffe oder des wesentlichen Teils die Waffen- 
oder Waffenteil-Ordnungsnummer. 
 
(2) Besteht im Register zu einer Person oder einer Waffe bereits ein 
Datensatz, werden diesem die übermittelten Daten durch Angabe der 
Ordnungsnummer nach § 4 Absatz 4 § 5 Absatz 3 des Nationalen-
Waffenregister-Gesetzes zugeordnet. 
 
(3) Stimmen Angaben nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 § 5 
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes 
zu einer Person mit den gespeicherten Angaben zu einer anderen 
Person überein oder weichen nur geringfügig von dieser ab, übermittelt 
die Waffenbehörde an die Registerbehörde einen Hinweis, dass es sich 
um verschiedene Personen handelt. 
 

 
§ 6 Auskunft bei Anfragen mit unvollständigen Angaben 
 
Können Datensätze bei einem unvollständigen Übermittlungsersuchen 
nach § 11 Absatz 2 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes nicht 
eindeutig zugeordnet werden, übermittelt die Registerbehörde an die 
ersuchende oder abrufende Stelle zur Prüfung der Identität der Person 
oder Waffe nach Maßgabe der Angaben die jeweils nach § 11 Absatz 5 
Nummer 1, 2, 3 oder 4 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes 
bezeichneten Daten. 
 

 
§ 6 Auskunft bei Anfragen mit unvollständigen Angaben 
 
Können Datensätze bei einem unvollständigen Übermittlungsersuchen 
nach § 11 Absatz 2 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes nicht 
eindeutig zugeordnet werden, übermittelt die Registerbehörde an die 
ersuchende oder abrufende Stelle zur Prüfung der Identität der Person 
oder Waffe nach Maßgabe der Angaben die jeweils nach § 11 Absatz 5 
Nummer 1, 2, 3 oder 4 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes 
bezeichneten Daten. 
 
§ 6 Identitätsfeststellung durch die zum Ersuchen berechtigten 
Stellen 
 
Ähnliche Personen, Kaufleute, juristische Personen, 
Personenvereinigungen und Waffen im Sinne des § 11 Absatz 5 
des Nationales-Waffenregister-Gesetzes sind solche, deren Daten 
nach § 5 Absatz 1 des Nationales-Waffenregister-Gesetzes oder 



davon abweichende Namensschreibweisen mit den im 
Übermittelungsersuchen angegebenen Daten nach § 5 Absatz 1 
des Nationales-Waffenregister-Gesetzes übereinstimmen oder nur 
geringfügig davon abweichen. 
 

 
§ 7 Datenschutz und Datensicherheit 
 
(1) 1Die Registerbehörde trifft die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der im Nationalen Waffenregister 
gespeicherten Daten entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik 
sicherzustellen. 2Dabei ist die besondere Schutzbedürftigkeit der im 
Register gespeicherten Daten zu berücksichtigen. 
 
 
(2) 1Die Waffenbehörden und die Stellen nach § 10 Nummer 2 bis 6 
des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes treffen die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit der in ihren 
Systemen gespeicherten oder abgerufenen Daten für das Nationale 
Waffenregister entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik 
sicherzustellen. 2Dabei ist die besondere Schutzbedürftigkeit der an 
das Nationale Waffenregister zu übermittelnden, der gespeicherten 
oder der abgerufenen Daten zu berücksichtigen. 
 
 
[…] 
 

 
§ 7 Datenschutz und Datensicherheit 
 
(1) 1Die Registerbehörde trifft die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der im Nationalen Waffenregister 
gespeicherten verarbeiteten Daten entsprechend dem jeweiligen 
Stand der Technik sicherzustellen. 2Dabei ist die besondere 
Schutzbedürftigkeit der im Register gespeicherten Daten zu 
berücksichtigen. 
 
(2) 1Die Waffenbehörden und die Stellen nach § 10 Nummer 2 bis 6 
des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes die zum Ersuchen 
berechtigten Stellen treffen die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der in ihren Systemen gespeicherten 
oder abgerufenen verarbeiteten Daten für das Nationale 
Waffenregister entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik 
sicherzustellen. 2Dabei ist die besondere Schutzbedürftigkeit der an 
das Nationale Waffenregister zu übermittelnden, der gespeicherten 
oder der abgerufenen verarbeiteten Daten zu berücksichtigen. 
 
[…] 
 

 
§ 8 Übergangsbestimmung 
 
(1) 1Soweit bei den Waffenbehörden im Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 
zum 31. Dezember 2012 Daten nach § 4 Absatz 1 des Nationalen-
Waffenregister-Gesetzes noch nicht vorhanden sind, kann die 

 
§ 8 Übergangsbestimmung 
 
(1) 1Soweit bei den Waffenbehörden im Zeitraum vom 1. Juli 2012 bis 
zum 31. Dezember 2012 Daten nach § 4 Absatz 1 des Nationalen-
Waffenregister-Gesetzes noch nicht vorhanden sind, kann die 



Übermittlung auf die vorhandenen Daten beschränkt werden. 
2Übermittelt werden müssen jedoch mindestens folgende Daten: 
 

1. bei natürlichen Personen: Familienname, Vornamen, Geburtstag 
und Anschrift, 

 
2. bei juristischen Personen und Personenvereinigungen: Name 

und Anschrift, 
 
3. Anlass nach § 3 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes, 
 
4. alle vorhandenen Angaben zur Waffe oder zu wesentlichen 

Teilen einer Schusswaffe sowie 
 
5. Angaben zu Sicherungs- und Blockiersystemen. 
 

(2) Bei den Übermittlungen nach Absatz 1 Satz 2 kann von den 
Vorgaben des DSWaffe und des Datenaustauschstandards XWaffe 
abgewichen werden. 
 
(3) 1Erfüllt eine Waffenbehörde im Übergangszeitraum noch nicht die 
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1, können die Daten im 
Einvernehmen mit der Registerbehörde auch durch Übersendung eines 
Datenträgers übermittelt werden. 2Die Daten sind dabei zu 
verschlüsseln. 
 

Übermittlung auf die vorhandenen Daten beschränkt werden. 
2Übermittelt werden müssen jedoch mindestens folgende Daten: 
 

1. bei natürlichen Personen: Familienname, Vornamen, Geburtstag 
und Anschrift, 

 
2. bei juristischen Personen und Personenvereinigungen: Name 

und Anschrift, 
 
3. Anlass nach § 3 des Nationalen-Waffenregister-Gesetzes, 
 
4. alle vorhandenen Angaben zur Waffe oder zu wesentlichen 

Teilen einer Schusswaffe sowie 
 
5. Angaben zu Sicherungs- und Blockiersystemen. 
 

(2) Bei den Übermittlungen nach Absatz 1 Satz 2 kann von den 
Vorgaben des DSWaffe und des Datenaustauschstandards XWaffe 
abgewichen werden. 
 
(3) 1Erfüllt eine Waffenbehörde im Übergangszeitraum noch nicht die 
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1, können die Daten im 
Einvernehmen mit der Registerbehörde auch durch Übersendung eines 
Datenträgers übermittelt werden. 2Die Daten sind dabei zu 
verschlüsseln. 
 

 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 

 
§ 9 § 8 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 

Artikel 5 
Änderung der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV) 

Regelung Änderungsvorschlag 



 
§ 7 Auswertung der Rückmeldung 
 
(1) 1Die Auswertung der Rückmeldung erfolgt  
 

1. bei Anmeldung einer alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung 
durch die Wegzugsmeldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
Hauptwohnung, 

 
2. bei Anmeldung einer Nebenwohnung durch die Meldebehörde 

der Hauptwohnung oder 
 
3. bei erneutem Zuzug aus dem Ausland durch die letzte 

Inlandsmeldebehörde. 
 

2Ist die neue Wohnung die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung 
der zugezogenen Person, so unterrichtet die Wegzugsmeldebehörde 
die Zuzugsmeldebehörde unverzüglich, spätestens jedoch drei 
Werktage nach Eingang der Rückmeldung darüber, ob Tatsachen nach 
§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe d, Nummer 3 bis 5, 7, 8 und 11 
des Bundesmeldegesetzes vorliegen (Datenblätter 2101 bis 2106, 
2301, 2302, 2401, 2601, 2602, 2701 bis 2708, 2801, 2802 und 3101). 
3Sie übermittelt der Zuzugsmeldebehörde auch die Datenblätter 1002 
bis 1004 und 1305, das Sperrkennwort und die Sperrsumme des 
Personalausweises nach § 3 Absatz 1 Nummer 17 des 
Bundesmeldegesetzes, sofern diese Daten im Melderegister 
gespeichert sind (Datenblätter 1710 und 1711). 4Ist die neue Wohnung 
die Nebenwohnung der zugezogenen Person, so unterrichtet die 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung die 
Zuzugsmeldebehörde unverzüglich, spätestens jedoch drei Werktage 
nach Eingang der Rückmeldung darüber, ob Tatsachen nach § 3 
Absatz 2 Nummer 7 und 8 des Bundesmeldegesetzes vorliegen 
(Datenblätter 2601, 2602, 2801 und 2802). 5Die Sätze 2 und 3 gelten 
auch für Wohnungen, die ihren Status als alleinige Wohnung oder als 
Hauptwohnung durch Abmeldung oder besondere Erklärung der 

 
§ 7 Auswertung der Rückmeldung 
 
(1) 1Die Auswertung der Rückmeldung erfolgt  
 

1. bei Anmeldung einer alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung 
durch die Wegzugsmeldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
Hauptwohnung, 

 
2. bei Anmeldung einer Nebenwohnung durch die Meldebehörde 

der Hauptwohnung oder 
 
3. bei erneutem Zuzug aus dem Ausland durch die letzte 

Inlandsmeldebehörde. 
 

2Ist die neue Wohnung die alleinige Wohnung oder die Hauptwohnung 
der zugezogenen Person, so unterrichtet die Wegzugsmeldebehörde 
die Zuzugsmeldebehörde unverzüglich, spätestens jedoch drei 
Werktage nach Eingang der Rückmeldung darüber, ob Tatsachen nach 
§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe d, Nummer 3 bis 5, 7, 8 und 11 
des Bundesmeldegesetzes vorliegen (Datenblätter 2101 bis 2106, 
2301, 2302, 2401, 2601, 2602, 2603, 2604, 2701 bis 2708, 2801, 2802 
und 3101). 3Sie übermittelt der Zuzugsmeldebehörde auch die 
Datenblätter 1002 bis 1004 und 1305, das Sperrkennwort und die 
Sperrsumme des Personalausweises nach § 3 Absatz 1 Nummer 17 
des Bundesmeldegesetzes, sofern diese Daten im Melderegister 
gespeichert sind (Datenblätter 1710 und 1711). 4Ist die neue Wohnung 
die Nebenwohnung der zugezogenen Person, so unterrichtet die 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung die 
Zuzugsmeldebehörde unverzüglich, spätestens jedoch drei Werktage 
nach Eingang der Rückmeldung darüber, ob Tatsachen nach § 3 
Absatz 2 Nummer 7 und 8 des Bundesmeldegesetzes vorliegen 
(Datenblätter 2601, 2602, 2603, 2604, 2801 und 2802). 5Die Sätze 2 
und 3 gelten auch für Wohnungen, die ihren Status als alleinige 
Wohnung oder als Hauptwohnung durch Abmeldung oder besondere 



meldepflichtigen Person erhalten haben. 
 
[…] 

Erklärung der meldepflichtigen Person erhalten haben. 
 
[…] 

 


